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Mehr als ein Drittel der europäischen Erwerbstätigen arbeitet inzwischen in »aty-
pischen« Beschäftigungsformen – Tendenz steigend. Dementsprechend gelten be-
spielsweise die Teilzeitbeschäftigung in den Niederlanden, die Solo-Selbstständigkeit 
in Italien und die befristete Beschäftigung in Polen sowie Werkverträge mittlerweile 
als »normal«.

Die Einkommen von atypisch Beschäftigten liegen in der Regel unter dem Durch-
schnitt. Atypisch beschäftigt sind vor allem Frauen. Nur im Bereich der Solo-Selbst-
ständigkeit sind die Männer in der Mehrzahl. Doch auch hier holen Frauen auf.

Atypische Beschäftigungen sind mit einer hohen Dynamik, also einer Vielzahl von 
Übergängen von einer Beschäftigungsform in eine andere, einem erhöhten Arbeitslo-
sigkeitsrisiko und entsprechend diskontinuierlichen Einkommen verbunden. Dies hat 
für die soziale Sicherung besondere Implikationen, vor allem für die Alterssicherung.

Vor diesem Hintergrund erscheinen Alterssicherungssysteme überlegen, die unab-
hängig von der Erwerbsbiografie eine (armutsvermeidende) Grundsicherung ge-
währleisten, wie in Dänemark oder den Niederlanden. Zunehmend problematisch 
erscheinen hingegen staatliche Alterssicherungssysteme, die sich stark am Äquiva-
lenzprinzip orientieren sowie beitragsbezogen und versicherungsbasiert aufgestellt 
sind, wie in Polen, Italien oder Deutschland.

Gewerkschaftliche Vertretungsrechte für »atypisch Beschäftigte« sind oftmals recht-
lich eingeschränkt; nicht nur in Programmländern der Troika wurden sie in den letz-
ten Jahren weiter reduziert. In jüngerer Zeit lassen sich jedoch erfolgversprechende 
gewerkschaftliche Strategien im Umgang mit atypischer und oftmals prekärer Be-
schäftigung identifizieren.
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Einleitung

Europaweit ist in den letzten Dekaden ein kontinuier-

licher Anstieg atypischer Beschäftigungsverhältnisse zu 

verzeichnen, das heißt eine von »Normalarbeitsverhält-

nissen« – definiert als unbefristete Vollzeitarbeit – ab-

weichende Beschäftigung. In vielen Ländern bilden die 

atypisch Beschäftigten – also Leiharbeitnehmer_innen, 

befristet Beschäftigte, Solo-Selbstständige, geringfügig 

Beschäftigte und Teilzeitbeschäftigte – mit einem Anteil 

von jeweils deutlich über einem Drittel aller Erwerbstä-

tigen einen beachtlichen Teil der Gesamtbeschäftigung.

Nicht alle Formen atypischer Erwerbsarbeit sind notwen-

digerweise prekär, jedoch ist davon auszugehen, dass 

für atypisch Beschäftigte insgesamt höhere Prekaritäts-

risiken bestehen als für »Standard-Beschäftigte«. So ist 

etwa ihr Risiko, einen Niedriglohn zu beziehen, beson-

ders hoch.1 Auch hinsichtlich des Zugangs zu sozialen 

Sicherungssystemen sowie der Geltung und Durchset-

zung von Arbeits- und Mitbestimmungsrechten sind sie 

im Nachteil.2 

Schwerpunkt der vorliegenden Studie ist eine Unter-

suchung anhand sechs europäischer Länder, inwieweit 

atypisch Beschäftigte einer erhöhten existenziellen Un-

sicherheit bzw. einem erhöhten Prekaritätsrisiko insbe-

sondere im Alter unterworfen sind. Dafür wird zunächst 

geprüft, inwiefern atypisch Beschäftigte überhaupt die 

Zugangsvoraussetzungen der staatlichen Systeme sozia-

ler Sicherung erfüllen, insbesondere der Alterssicherung. 

Anschließend wird analysiert, wie sich die Vertretung 

und Durchsetzung der Interessen atypisch Beschäftigter 

durch Gewerkschaften entwickelt. Dabei gehen wir von 

der Grundannahme aus, dass die Integrationskraft von 

Erwerbsarbeit geschwächt und die Unsicherheit bzw. 

das Prekaritätsrisiko für die Beschäftigten erhöht sind, 

sofern die genannten Teilhaberechte und -möglichkeiten 

nicht gegeben sind.3 

* Ich danke Jörg Bergstermann, Florian Blank, Jutta Höhne und Daniel 
Seikel für hilfreiche und kritische Anmerkungen. Jutta Höhne, Referentin 
am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-
Stiftung, hat die Berechnungen und die grafische Gestaltung der Ergeb-
nisse in Kapitel 3 übernommen.

1. Vgl. Keune / Ramos (2015); Statistisches Bundesamt (2012).

2. Vgl. Schulze Buschoff (2011); Schulze Buschoff (2015).

3. Vgl. Castel (2011), Schulze Buschoff (2015), Keller / Seifert (2013). Kel-
ler und Seifert (2013, S. 18) verwenden vier Kriterien zur Präzisierung der 
verschiedenen Prekaritätsrisiken: 1. Einkommen, 2. Beschäftigungsstabi-
lität, 3. Beschäftigungsfähigkeit und 4. Integration in die Systeme der 
sozialen Sicherung.

Die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse ist 

Folge eines strukturellen Wandels der nationalen Ar-

beitsmärkte. Dieser Wandel geht einher mit grundlegen-

den Trends wie der Globalisierung, dem verschärften 

Wettbewerb international agierender Unternehmen, 

dem technologischen Wandel und den Flexibilisierungs-

anforderungen durch neue Organisationsformen, den 

demografischen Veränderungen und der steigenden 

Frauenerwerbstätigkeit, dem sektoralen Wandel bis 

hin zum Dienstleistungssektor bzw. dem Rückgang der 

Beschäftigung in der Industrie, einer zunehmenden Pri-

vatisierung und Vermarktlichung sowie schließlich einer 

insgesamt abnehmenden Macht der Gewerkschaften.

Aktuelle Studien weisen einen Trend zur Polarisierung 

der Arbeitsmärkte in vielen europäischen Ländern nach, 

d. h. eine Zunahme der Beschäftigung sowohl in hoch 

qualifizierten und entlohnten Tätigkeiten (Fach- und 

Führungskräfte) als auch eine Zunahme einfacher und 

niedrig entlohnter Tätigkeiten (häufig personenbezo-

gene Dienstleistungen), einhergehend mit sinkenden 

Anteilen von Beschäftigung in der Mitte der Verteilung.4 

Diese Polarisierung der Arbeitsmärkte zeichnete sich 

schon vor der Krise ab, wird jedoch aufgrund der Inten-

sität der Krisenfolgen seit 2008 noch verstärkt.

Gleichzeitig ist der Anteil der Arbeitslosen und insbe-

sondere der Langzeitarbeitslosen an der Erwerbsbevöl-

kerung in den meisten europäischen Mitgliedstaaten 

gestiegen: Zwischen 2008 und 2013 hat sich der An-

teil der Arbeitslosen, die über zwölf Monate arbeitslos 

waren, auf EU-Ebene verdoppelt.5 Dies hat Folgen für 

die unteren Segmente des Arbeitsmarktes. Infolge von 

Arbeitsmarktreformen, die sich an dem Leitbild der »Ak-

tivierung« orientieren, ist in vielen Ländern der Druck 

auf Arbeitslose erhöht worden, auch eine atypische und 

häufig prekäre Beschäftigung aufzunehmen.

Der Anstieg der prekären Beschäftigung ist nicht nur ein 

Ergebnis unvermeidlicher wirtschaftlicher und techno-

logischer Entwicklungen, sondern auch von politischen 

Entscheidungen zu Beschäftigung und Arbeitsmarktre-

gulierung. Deutlich wird dies vor allem am Beispiel der 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik auf nationaler und 

europäischer Ebene. Von entscheidender Bedeutung 

sind dabei nicht nur Regierungen, politische Parteien 

4. Vgl. Keune / Ramos (2015); European Commission (2014).

5. Vgl. European Commission (2014).
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und die Europäische Kommission, sondern insbesondere 

auch Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften.6 Daher 

wird am Ende dieses Beitrags der Frage nachgegangen, 

in welcher Form Gewerkschaften in verschiedenen Län-

dern der Herausforderung durch den Anstieg atypischer 

und häufig prekärer Beschäftigung begegnen, inwieweit 

sie bestimmte Strategien im Umgang mit atypischer Be-

schäftigung entwickeln und in welcher Form diese Stra-

tegien die Arbeitgeber_innen einbeziehen.

Der Beitrag ist folgendermaßen gegliedert: Zunächst 

wird im ersten Kapitel die Sozial- und Beschäftigungs-

politik auf EU-Ebene beleuchtet. Mit welchen Verfahren 

und Programmen wird vonseiten der EU dem struktu-

rellen Wandel der Arbeitsmärkte und vor allem der Zu-

nahme atypischer Beschäftigung begegnet?

Im zweiten Kapitel soll eine empirische Analyse einen 

Überblick über den Wandel der Arbeitsverhältnisse ver-

mitteln. Wie viele Beschäftigte sind in verschiedenen eu-

ropäischen Ländern atypisch beschäftigt? Welche Perso-

nengruppen sind betroffen, und wie gestaltet sich die 

Entwicklung im Zeitvergleich?

Für einen exemplarischen Vergleich atypischer Beschäfti-

gung in verschiedenen wohlfahrtsstaatlichen Kontexten 

werden für den Ländervergleich Deutschland, das Ver-

einigte Königreich, die Niederlande, Italien, Dänemark 

und Polen ausgewählt. Damit wird ein breites Spektrum 

von wirtschaftlichen Schwerpunkten, institutionellen 

und sozialpolitischen Rahmenbedingungen sowie kul-

turellen Voraussetzungen innerhalb der Vielfalt Europas 

abgedeckt. Weiterhin wird die Einkommenssituation von 

atypisch Beschäftigten im Vergleich zu »Standard-Be-

schäftigten« beleuchtet. Ein (vergleichsweise) niedriges 

Einkommen stellt ein wesentliches Kriterium für Prekari-

tät dar. Sind die Einkommen atypisch Beschäftigter also 

niedriger als die der Standard-Beschäftigten und ist ihr 

Prekaritätsrisiko damit höher?

Neben einem vergleichsweise niedrigen Einkommen 

stellt eine unzureichende sozialrechtliche Absicherung 

ein weiteres Prekaritätsrisiko dar. Im dritten Kapitel wer-

den daher die sozialrechtlichen Rahmenbedingungen 

atypischer Beschäftigung ländervergleichend darge-

stellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den (obligatori-

schen) staatlichen Altersrentensystemen mit dem Ziel 

6. Vgl. Keune / Ramos (2015).

der Benennung von good practice-Beispielen. Welchen 

staatlichen Altersvorsorgesystemen gelingt die soziale 

Absicherung atypisch Beschäftigter – insbesondere der 

Schutz vor Altersarmut – besonders gut?

Im vierten Kapitel wird sich schließlich der Frage nach 

der gewerkschaftlichen Interessenvertretung und dem 

Anstieg atypischer Beschäftigung gewidmet. Entwickeln 

Gewerkschaften in den verschiedenen Ländern bestimm-

te Strategien im Umgang mit atypischer Beschäftigung?

Das Fazit im fünften Kapitel fasst die wichtigsten Ergeb-

nisse der einzelnen Kapitel zusammen und erläutert ver-

schiedene Handlungsoptionen.

1. Europäische Sozial- und Beschäftigungspolitik: 
Schwächung der sozialen Dimension

Im europapolitischen Kontext besteht ein Ungleichge-

wicht zwischen wirtschafts- und sozialpolitischen Ziel-

setzungen: Sozialpolitik spielt im Vergleich zur Wirt-

schaftspolitik eine untergeordnete Rolle. Binnenmarkt 

und Währungsunion schränken die Mitgliedstaaten in 

ihrer nationalen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ein.

Während die EU-Kommission in den 1980er- und 

1990er-Jahren ihre sozialpolitischen Kompetenzen aus-

geweitet hat, zeichnet sich heute ein Rückfall hinter die 

Errungenschaften dieser Zeit ab. In den 1980er- und 

1990er-Jahren wurde etwa in Form der systematischen 

Einbeziehung von Sozialpartner_innen der soziale Dia-

log gestärkt. In den 1990er-Jahren wurde der soziale 

Dialog genutzt, um arbeits- und sozialpolitische Rege-

lungen in Bereichen einzuführen, in denen das Gesetz-

gebungsverfahren im Rahmen der Gemeinschaftsme-

thode blockiert war.7 

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Sozialpartnerver-

einbarungen, die in Form eines Richtlinienvorschlags von 

der EU-Kommission in den Ministerrat eingebracht wer-

den. Zur atypischen Beschäftigung existieren folgende 

rechtsverbindliche Richtlinien, die auf von der Kommis-

sion initiierten Sozialpartnervereinbarungen basieren: die 

Regelungen der Arbeitsbedingungen bei Teilzeitarbeit 

(RL1997/81/EG), bei befristeter Arbeit (RL1999/70/EG) 

und bei Leiharbeit (RL2008/104/EG). Diese Richtlinien, die 

7. Vgl. Schellinger (2014).
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im Prinzip auf die Setzung von Mindeststandards sowie 

die Nichtdiskriminierung atypischer Beschäftigtengrup-

pen abzielen und in nationales Recht umgesetzt werden 

müssen, haben in vielen Ländern zu einem deutlichen 

Rechtsfortschritt geführt. Seit Beginn der 2000er-Jahre 

nimmt die Bedeutung des sozialen Dialogs jedoch ab. 

Insbesondere seit der Eurokrise ist zu beobachten, dass 

er nun verstärkt Legitimationszwecken dient, nur noch 

geringe Unterstützung durch die EU-Kommission erfährt 

und durch die Krisenpolitik deutlich entkräftet wird. Der 

soziale Dialog führt derzeit zu keinen verbindlichen Ab-

kommen, wodurch die soziale Dimension der Europäi-

schen Union grundsätzlich geschwächt wird.8 

Während die verbindliche Rechtssetzung im Bereich der 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik auf EU-Ebene seit Ende 

der 1990er-Jahre an Bedeutung verloren hat, wird die 

unverbindliche Koordinierung nationaler Politiken weiter 

fortgesetzt. Als Verfahren zur unverbindlichen Koordi-

nierung der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) 

nutzt die Union bzw. nutzen die EU-Mitgliedstaaten die 

im Vertrag von Lissabon genannte »Offene Methode 

der Koordinierung« (OMK) in Form eines jährlichen Pro-

gramms zur Planung, Begleitung, Überprüfung und An-

passung der Politiken der Mitgliedstaaten. Seit der Ein-

führung des »Sixpack«9 2011 ist die OMK formal Teil des 

Europäischen Semesters. Danach werden in einem jähr-

lichen Verfahren unter Beteiligung des Europäischen Ra-

tes und der EU-Kommission nationale Politikfelder durch 

Jahreswachstumsberichte, nationale Reformprogramme 

sowie länderspezifische Empfehlungen koordiniert.

Begleitet werden diese Entwicklungen auf der Verfah-

rens- und Instrumentenebene durch eine ideologische 

Neujustierung. Besonders markant zeichnet sich diese 

am Beispiel der von der EU-Kommission angestoße-

nen umfassenden »Flexicurity«-Debatte ab. Der Begriff 

wurde im Kontext der niederländischen Reformen der 

1990er-Jahre geprägt und meint ursprünglich die Ver-

bindung zwischen einer größeren Flexibilität (flexibility) 

und einem hierauf abgestimmten Sozialschutz (security). 

Seit einigen Jahren fließt das Konzept der Flexicurity in 

die Europäische Beschäftigungsstrategie ein. Unter ih-

rem Deckmantel werden der Sozialschutz oder arbeits-

8. Vgl. ebd.

9. Sechs europäische Gesetzgebungsmaßnahmen zur Reform des Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes, die in den Verhandlungen zwischen Euro-
päischem Rat und Europäischem Parlament zu einem Paket gebündelt 
wurden. Das »Sickpack« trat am 13.12.2011 in Kraft.

marktrechtliche Regelungen jedoch zunehmend weni-

ger vorangetrieben als vielmehr die Flexibilisierung der 

Arbeitsmärkte.

Im Rahmen der länderspezifischen Empfehlungen hat die 

EU-Kommission die Flexicurity-Strategie in den letzten 

Jahren immer wieder als Grundlage für Empfehlungen 

zum Abbau arbeitsrechtlicher Regulierungen genutzt. 

Dahinter steht die Vorstellung, dass arbeitsmarkt- und 

sozialrechtliche Regulierungen wirtschaftlicher Effizienz 

entgegenstehen. Nicht durch arbeitsmarkt- und sozial-

politische Regulierungen, sondern durch Investitionen in 

Humankapital soll die Sicherheit der Arbeitnehmer_in-

nen gewährleistet werden.10 Entsprechend fließen unter 

dem Stichwort »Flexicurity« neue Sicherungselemente 

in die EBS ein, etwa die Förderung der Qualifizierung 

bestimmter Personengruppen, nicht aber die Forderung 

nach einer Stärkung von Schutzrechten für Arbeitneh-

mer_innen.11 

Vor dem Hintergrund der schwerwiegenden Folgen der 

ökonomischen Krise für die nationalen Arbeitsmärkte 

entstand die Europa-2020-Strategie. Ihr Schwerpunkt 

liegt – wie schon zuvor bei der Lissabon-Strategie – vor 

allem auf Wachstum und Beschäftigungszuwachs. Als 

neue Zielgröße der Beschäftigung werden 75 Prozent als 

allgemeine Erwerbssquote für Männer und Frauen im Al-

ter von 20 bis 64 Jahren bis zum Jahr 2020 definiert. Zur 

Erreichung dieser Zielgröße wird auf die Notwendigkeit 

der Beteiligung bestimmter Gruppen auf dem Arbeits-

markt verwiesen, insbesondere mit Blick auf Jüngere, 

Ältere, gering Qualifizierte und legale Migrant_innen.12 

Die Methoden sowie Themen- und Aktionsfelder sind 

mit denen der Lissabon-Strategie vergleichbar; stärker 

betont werden Bildung und nachhaltige Entwicklung. 

Bemerkenswert ist, dass nun eine integrierte Richtlinie 

explizit auf die Bekämpfung von Armut und die För-

derung sozialer Inklusion abzielt. Dazu wird auch eine 

quantitative Zielgröße genannt: Bis 2020 sollen EU-weit 

mindestens 20 Millionen weniger Menschen von Armut 

und sozialer Exklusion betroffen oder bedroht sein.

Dass diese Zielgröße nicht erreicht werden kann, ist be-

reits heute absehbar. Eine Zwischenbilanz der Europa-

10. Vgl. Schellinger (2014).

11. Vgl. Hacker (2014).

12. Vgl. Europäische Kommission (2010).
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2020-Strategie zeigt, dass die Erwerbsquoten der 20- 

bis 64-Jährigen in den 28 EU-Staaten nicht gestiegen, 

sondern im Schnitt gesunken sind.13 Die zunehmenden 

Unterschiede zwischen den Ländern bzw. die Divergenz 

der Entwicklung sind frappierend: Während die Er-

werbsquote in Deutschland von 2008 mit 70,3 Prozent 

auf 73,3 Prozent im Jahr 2013 gestiegen ist, sank sie in 

Spanien im gleichen Zeitraum von 64,5 auf 54,8 Prozent 

und in Griechenland von 61,9 auf 49,3 Prozent.14 

Vor allem die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Griechen-

land und Spanien zeigt deutlich, dass die beschäfti-

gungspolitischen Ziele der EU verfehlt werden. Alar-

mierend sind auch die Entwicklungen bezüglich der 

Armut und der sozialen Exklusion. Eine Zielvorgabe 

der Europa-2020-Strategie ist die Verminderung der 

von Armut und sozialer Exklusion bedrohten und be-

troffenen Menschen um mindestens 20 Millionen. Seit 

2008/2009 hat sich die Zahl der von Armut bedrohten 

oder betroffenen Menschen EU-weit jedoch von 114 

Millionen auf 124 Millionen erhöht – der Abstand zur 

Zielererreichung ist damit um 10 Millionen auf 30 Milli-

onen gewachsen.15 

Ob die Erreichung sozialpolitischer Zielgrößen wie der 

Abbau von Armut gelingt, wird in erheblichem Maße 

von den Arbeits- und Einkommensbedingungen bzw. 

vom Wandel der Arbeitsverhältnisse und der sozialen Si-

cherung, insbesondere der Alterssicherung, abhängen. 

Im Rahmen der mit dem Gipfel von Laeken im Jahr 2001 

eingeleiteten koordinierenden Rentenpolitik auf europä-

ischer Ebene bzw. der OMK-Renten ist die Vermeidung 

von Altersarmut eine zentrale Zielgröße. Der Zielkatalog 

im Bereich der Rentenkoordinierung wird derzeit von 

zwei großen Vorhaben dominiert: erstens, auch langfris-

tig ein angemessenes Niveau der Renten zu gewährleis-

ten, um insbesondere Altersarmut zu verhindern; und 

zweitens, die finanzielle Nachhaltigkeit der Rentensyste-

me angesichts der demografischen Herausforderungen 

zu sichern.

Die auf EU-Ebene dominierenden Zielvorstellungen ge-

hen einher mit der Empfehlung der Finanzkonsolidierung 

in Form niedriger Leistungsniveaus in öffentlichen Syste-

men, kombiniert mit Mindestsicherungselementen. Die 

13. Vgl. Hacker (2014).

14. Vgl. Eurostat (2014).

15. Vgl. Hacker (2014).

EU-Kommission setzt sich heute vor allem dafür ein, dass 

mit Blick auf die demografischen Veränderungen länger 

gearbeitet bzw. das gesetzliche Rentenalter heraufge-

setzt wird und dass mehr gespart bzw. privat vorgesorgt 

wird – Letzteres trotz Finanzkrise in kapitalmarktabhän-

gigen Formen.16 In dem 2012 von der Kommission ver-

öffentlichten Weißbuch zur Rente ist zwar noch von der 

Qualität der Arbeitsverhältnisse als Voraussetzung für 

gut funktionierende Alterssicherungssysteme die Rede, 

jedoch ist ein »more economics-oriented reading of 

pension policy« offensichtlich.17 

Deutlicher als die Beschäftigungspolitik und die Sozi-

al- bzw. Rentenpolitik haben wirtschaftspolitische Ent-

scheidungen auf EU-Ebene direkte Auswirkungen auf 

Arbeits- und Lebensbedingungen. In den Programmlän-

dern der Troika, insbesondere in Griechenland, Portugal 

und Spanien, wurden Maßnahmen wie die rechtliche 

Erleichterung von atypischer Beschäftigung, die Her-

absetzung von Mindestlöhnen, die Schwächung der 

Tarifbindung sowie der Abbau von Kündigungsschutz 

eingesetzt, die zu sozialen Schieflagen führen und so-

zialpolitische Zielsetzungen wie den Abbau von Armut 

konterkarieren. Zwar sind einige dieser Maßnahmen 

zeitlich befristet, insgesamt sind jedoch langfristige Fol-

gen für die Arbeits- und Lebensbedingungen der Men-

schen zu erwarten.18 

Im Folgenden wird zunächst der Wandel der Arbeitsver-

hältnisse in Europa beleuchtet. Es folgt die Skizzierung 

der sozialen Sicherung mit Schwerpunkt auf der staatli-

chen Alterssicherung sowie der Vermeidung von Alters-

armut im europäischen Vergleich.

2. Wandel der Arbeitsverhältnisse in Europa: 
Mehr als ein Drittel »atypische« Beschäftigung

In vielen Ländern der 28 EU-Staaten ist atypische Be-

schäftigung weit verbreitet: 36,4 Prozent aller Erwerbs-

tätigen im Alter von 15 bis 64 Jahren waren 2006 aty-

pisch beschäftigt. Im Zeitraum zwischen 2006 und 2014 

zeigt sich zudem in 20 der 28 EU-Länder eine Zunahme 

der atypisch Beschäftigten. Für alle 28 EU-Staaten ist der 

Anteil der atypisch Beschäftigten in diesem Zeitraum 

16. Vgl. Schmähl (2012), Hacker (2013).

17. Natali (2012), S. 357.

18. Vgl. Schellinger (2014).
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um 1,4 Prozent gestiegen. Der gleiche Trend zeigt sich, 

wenn der Prozentanteil der atypisch Beschäftigten an 

der Gesamtbevölkerung betrachtet wird.19 

Der Abbildung 1 liegt ein zusammenfassender Indikator 

zugrunde, der die Mehrfachzählung von Personen aus-

schließt, auf die mehrere Merkmale atypischer Beschäf-

tigung zutreffen. Dafür werden atypisch Beschäftigte 

definiert als: Leiharbeitnehmer_innen, Beschäftigte mit 

befristeten Verträgen (ohne Leiharbeitnehmer_innen), in 

Vollzeit arbeitende Solo-Selbstständige, Teilzeitbeschäf-

tigte mit unbefristeter Festanstellung (ohne Leiharbeit-

nehmer_innen) und in Teilzeit arbeitende Solo-Selbst-

ständige (Arbeitszeit 15 oder mehr Stunden pro Woche), 

die sich selbst als in Teilzeit arbeitend definieren, sowie 

19. Vgl. Schmid / Protsch (2009).

geringfügig Beschäftigte mit unbefristeter Festanstel-

lung (ohne Leiharbeitnehmer_innen) oder geringfügig 

erwerbstätige Solo-Selbstständige (Arbeitszeit unter 15 

Stunden pro Woche).

Im Rahmen der Eurostat-Erhebungen, auf denen die 

Analysen dieses Kapitels basieren, werden Beschäftigte 

erst seit dem Jahr 2006 befragt, ob sie einen Vertrag mit 

einer Leiharbeitsfirma abgeschlossen haben. Län gere 

Zeitreihen, wie sie für die anderen Formen atypischer 

Beschäftigung erstellt werden können, sind für die Leih-

arbeit also nicht möglich. Daher setzen Vergleiche über 

einen längeren Zeitraum erst im Jahr 2006 ein. Anhand 

der Länderauswahl – Dänemark, Deutschland, Italien, 

Niederlande, Polen und Vereinigtes Königreich – werden 

im Folgenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten im 

europäischen Vergleich aufgezeigt.

Abb. 1: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen (Alter 15–64) in Prozent, 2006 und 2014

Quelle: EUROSTAT, Labour Force Survey, eigene Berechnungen.
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Ländervergleich der Entwicklung  
atypischer Beschäftigung

In fünf Ländern macht der Anteil atypisch Beschäftigter 

an allen Erwerbstätigen mit 34 bis 40 Prozent jeweils 

über ein Drittel der Gesamterwerbstätigkeit 2014 aus. 

Dabei liegt der Wert in Dänemark mit 34,3 Prozent am 

niedrigsten, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 

35,6 Prozent, Italien mit 38,8 Prozent, Polen mit 39,3 

Prozent und Deutschland mit 40,3 Prozent.20 In fünf der 

sechs Länder ist dieser Anteil im Zeitraum von 2006 bis 

2014 gestiegen. Nur in Polen ist ein ein leichter Rück-

gang (um 1,1 Prozent) zu verzeichnen.

Im »Teilzeitwunder« Niederlande lag der Anteil der 

Personen in atypischer Beschäftigung im Jahr 2014 

bei 62,0 Prozent und damit EU-weit mit Abstand am 

höchsten. Im Vergleich der ausgewählten sechs Länder 

hat atypische Beschäftigung in den Niederlanden seit 

20. Werte für das Jahr 2014.

2006 zudem am stärksten zugenommen: um 7,7 Pro-

zent. Ein Großteil der hier als atypisch definierten Be-

schäftigten ist in den Niederlanden auf den sehr hohen 

Anteil an Teilzeitbeschäftigten21 zurückzuführen. Be-

merkenswert zugenommen haben die Anteile von be-

fristeten Beschäftigungen (von 10,7 auf 15,7 Prozent), 

von Solo-Selbstständigen (von 4,5 auf 6,1 Prozent) und 

von Teilzeitbeschäftigten (von 27 auf 29 Prozent). Leicht 

rückläufig ist dagegen auch hier der Anteil der geringfü-

gigen Beschäftigung (von 9,2 auf 8,2 Prozent). Die Klas-

sifizierung »atypisch« ist demnach für die Niederlande 

im Zusammenhang mit Teilzeitarbeit nicht zutreffend; 

atypische Beschäftigung ist hier inzwischen eher die Re-

gel als die Ausnahme.

In Abbildung 3 wird nach den einzelnen Formen der aty-

pischen Beschäftigung im Zeitverlauf von 2006 über 2010 

bis 2014 differenziert (siehe auch Anhang, Tabelle 3).

21. Hier immer definiert als Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden pro 
Woche.

Abb. 2:  Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen (Alter 15–64),  
 differenziert nach einzelnen Formen, in Prozent, 2014

Quelle: EUROSTAT, Labour Force Survey, eigene Berechnungen.
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Abb. 3:  Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen (Alter 15–64),  
 differenziert nach einzelnen Formen, in Prozent, 2006 bis 2014 

Quelle: EUROSTAT, Labour Force Survey, eigene Berechnungen.

In Deutschland ist der Anteil der atypischen Beschäfti-

gung im Zeitraum von 2006 bis 2014 nur gering gestie-

gen, von 39,9 auf 40,3 Prozent. Differenziert nach Be-

schäftigungsformen wird deutlich, dass diese Zunahme 

allein auf die immer stärkere Verbreitung von Teilzeiter-

werbstätigkeit zurückzuführen ist.

In Dänemark ist im Zeitraum von 2006 bis 2014 der An-

teil der atypisch Beschäftigten um 2,2 Prozent gestiegen, 

von 32,1 auf 34,3 Prozent. Deutlich angewachsen ist der 

Anteil der geringfügigen Beschäftigung (von 7,1 auf 8,9 

Prozent), moderat hingegen der Anteil der Teilzeitbe-

schäftigung und der Solo-Selbstständigkeit. Die Verbrei-

tung von Leiharbeit und Befristungen ist von 2006 bis 

2010 zurückgegangen, nimmt seit 2010 aber wieder zu.

In Italien ist die Zunahme der atypischen Beschäftigung 

zwischen 2006 und 2014 von 35,4 auf 38,8 Prozent 

auf den steigenden Anteil von Leiharbeit, Befristungen, 

Teilzeitarbeit und geringfügigen Beschäftigungen zu-

rückzuführen. Leicht rückläufig ist der Anteil der Solo-

Selbstständigen (von 14,6 auf 13,2 Prozent). In unserem 

Sechs-Länder-Vergleich ist Italien – dicht gefolgt von Po-

len – damit aber noch immer Spitzenreiter beim Anteil 

von Solo-Selbstständigen an allen Erwerbstätigen.

Im Vereinigten Königreich ist der Anteil der atypisch Be-

schäftigten im Zeitraum zwischen 2006 und 2014 um 

1,9 Prozent von 33,7 auf 35,6 Prozent gestiegen. Zuge-

nommen hat vor allem der Anteil der Solo-Selbstständi-

gen (von 7,1 auf 8,4 Prozent) und der Anteil der Teilzeit-

beschäftigten (von 16,3 auf 17,9 Prozent). Geringfügige 

Beschäftigung ist hingegen zurückgegangen (von 5,5 

auf 4,5 Prozent).

Polen ist in unserem Ländervergleich das einzige Land, 

das im Zeitraum von 2006 bis 2014 einen – wenn auch 

moderaten – Rückgang von atypischer Beschäftigung zu 

verzeichnen hat, allerdings ausgehend von einem ver-

gleichsweise hohen Niveau (von 40,4 auf 39,3 Prozent). 

Erwerbstätige, die auf der Basis eines Werkvertrages be-

schäftigt sind, scheinen sich selbst – den Ergebnissen der 
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Länderbesonderheit Italien

Der »Jobs Act« 2014 – Arbeitsmarktreformen im Kampf gegen Prekarität?

Im Dezember 2014 wurde in Italien die umfassende Arbeitsmarktreform »Jobs Act« nach harten monatelangen Auseinander-
setzungen beschlossen. Ministerpräsident Matteo Renzi bezeichnete den »Jobs Act« als »kopernikanische Wende« im Kampf 
gegen prekäre Arbeitsverhältnisse. Allerdings sind die Reformen ambivalent zu betrachten: Einerseits werden einige extrem 
prekäre Formen der Beschäftigung eingeschränkt, andererseits wird die Unsicherheit von Beschäftigungsverhältnissen durch 
Maßnahmen zur Deregulierung auch gefördert. Neben dem Abbau des Kündigungsschutzes für unbefristete Verträge – als 
zentraler und zugleich umstrittenster Schritt – sind hinsichtlich prekärer Beschäftigung die folgenden Maßnahmen zu nennen:

Die besonders prekären Arbeitsverträge »co.co.pro« werden abgeschafft. Sie sollten offiziell zur Beschäftigung in Projek-
ten genutzt werden, hatten sich aber zu einem Instrument entwickelt, mit dem Arbeitnehmer_innen jahrelang in prekären 
Verhältnissen beschäftigt wurden. Die Möglichkeit der Befristung ohne Sachgrund bleibt hingegen weiterhin bestehen, mit 
einer maximalen Dauer von 36 Monaten. Zudem wird der Einsatzbereich der sogenannten »Arbeitsscheine« (»buoni lavoro«) 
ausgeweitet. Damit können Beschäftigte ohne formellen Arbeitsvertrag stundenweise für einen Stundenlohn von derzeit 
7,50 Euro beschäftigt werden. Mit dem »Jobs Act« wird der Einsatzbereich von unbefristeter Leiharbeit liberalisiert, zugleich 
aber die Zahl der Leiharbeiter_innen in einem Unternehmen prozentual begrenzt. Die soziale Absicherung bei Arbeitslosig-
keit wird einerseits verbessert, andererseits aber auch verknüpft mit disziplinierenden Maßnahmen.22

Länderbesonderheit Vereinigtes Königreich

Null-Stunden-Vertrag (»zero-hour-contracts«)

Der Ausdruck »Null-Stunden-Vertrag« ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Vertrag, bei dem eine Mindest-
beschäftigungszeit von null Stunden festgelegt wird. Diese Vertragsform sieht vor, dass die Arbeitnehmenden nur auf Abruf 
tätig werden, also erst wenn die Arbeitgeber_innen einen entsprechenden Bedarf anmelden. Sofern kein Bedarf angemeldet 
wird bzw. keine Arbeit anfällt, wird auch keine Vergütung gezahlt.

Die Regulierung von Null-Stunden-Verträgen war ein zentrales Wahlkampfthema vor den Wahlen zum britischen Unterhaus 
2015. Der Einsatz dieser Verträge wird kontrovers diskutiert: Arbeitgeberorganisationen betonen ihren Nutzen insbesondere 
bei schwankenden Nachfragen, Arbeitnehmerorganisationen kritisieren dagegen die finanzielle und rechtliche Unsicherheit 
für Arbeitnehmer_innen. Vor allem der Einsatz von »Ausschließlichkeitsklauseln« – einer vertraglichen Verpflichtung der 
Arbeitnehmer_innen, ausschließlich für einen Arbeitgebenden tätig zu sein, unabhängig von tatsächlich zu leistenden Ar-
beitszeiten bzw. Verdiensten – wird in Null-Stunden-Verträgen zunehmend kritisch betrachtet. 

Auf Grundlage einer Unternehmensbefragung ermittelte das Office for National Statistics (ONS) im August 2014 rund 1,8 
Millionen Null-Stunden-Verträge. Das ONS verwendet dabei die genauere Definition des »Arbeitsvertrages, der eine Min-
destzahl von Stunden nicht garantiert«.23

Länderbesonderheit Polen

»Zivilrechtliche Beschäftigungsverhältnisse«: Auftragsverträge

Sogenannte Auftragsverträge gewinnen auf dem polnischen Arbeitsmarkt immer mehr an Bedeutung. Sie unterliegen als 
»zivilrechtliche Beschäftigungsverhältnisse« (umowy cywilno-prawne) nicht dem Arbeitsrecht. Arbeitsrechtliche Regelungen 
zum Beispiel in Bezug auf Mindestlöhne, Arbeitszeit, Urlaub und Überstunden finden also keine Anwendung. Auch der 
Sozialversicherungsschutz zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit ist nicht vorgeschrieben, sodass eine immer grö-
ßere Zahl von Beschäftigten nicht versichert ist. Immer mehr Arbeitgeber_innen versuchen, durch diesen neuen Vertragstyp 
Beschäftigungsverhältnisse zu flexibilisieren, das geltende Arbeits- und Sozialrecht zu umgehen, das unternehmerische Ri-
siko auf die Beschäftigten abzuwälzen sowie Lohnkosten zu sparen. Die Kontrollen durch die Arbeitsaufsicht im Jahr 2012 
ergaben, dass ca. 20 Prozent der Arbeitnehmer_innen in den kontrollierten Unternehmen auf Grundlage der sogenannten 
Auftragsverträge beschäftigt waren.24 Schätzungsweise die Hälfte der Beschäftigten unter 24 Jahren arbeitet anstelle eines 
regulären Arbeitsvertrages bereits auf Basis eines Auftragsvertrages.25 
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Eurostat-Befragungen zufolge – nicht als Selbstständige 

einzustufen. Zwar sind die Anteile der Leiharbeit (von 

0,4 auf 0,6 Prozent) und der befristeten Beschäftigung 

(von 20,4 auf 21,8 Prozent) gestiegen; gleichzeitig sind 

jedoch die Anteile der Solo-Selbstständigen (von 13,4 

auf 12,6 Prozent), der Teilzeiterwerbstätigen (von 4,9 

auf 3,7 Prozent) und der geringfügig Beschäftigten (von 

1,2 auf 0,6 Prozent) zurückgegangen.22232425

Auf einen nicht unerheblichen Anteil der atypisch Be-

schäftigten treffen gleich mehrere Kriterien zu, d. h. die 

Beschäftigten arbeiten sowohl in Teilzeit bzw. in gering-

fügiger Beschäftigung als auch im Rahmen eines befris-

teten Arbeitsvertrages bzw. als Solo-Selbstständige. In 

den sechs untersuchten Ländern reicht dieser Anteil im 

Jahr 2014 von 9,5 Prozent in Dänemark bis zu 27,7 Pro-

zent in den Niederlanden (EU28: 15,2 Prozent).

Eine besondere Herausforderung:  
brüchige, unstete Erwerbskarrieren

Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind häufig Be-

standteil von brüchigen, unsteten Erwerbskarrieren. 

Verschiedene Studien weisen nach, dass Solo-Selbst-

ständigkeit, befristete Beschäftigung, Leiharbeit und 

Teilzeitbeschäftigung vergleichsweise instabile Erwerbs-

formen sind.26 Sie sind mit einer hohen Dynamik, also 

mit einer Vielzahl von Übergängen von einer Beschäf-

tigungsform in eine andere, sowie einem erhöhten Ar-

beitslosigkeitsrisiko verbunden. Eine hohe Dynamik kann 

durchaus positiv bewertet werden, da häufige Wechsel 

zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit beitragen 

können und eine hohe Flexibilität den individuellen 

Präferenzen der Beschäftigten entsprechen kann. Eine 

hohe Dynamik ist insbesondere dann positiv zu bewer-

ten, wenn ihr eine Brückenfunktion zukommt, etwa von 

einer atypischen Beschäftigung im Niedriglohnbereich in 

eine existenzsichernde Standard-Beschäftigung.

Allerdings erweist sich der Übergang von einem Job im 

Niedriglohnbereich in eine besser bezahlte Beschäftigung 

22. Vgl. Schreiner (2015); OECD (2015).

23. Vgl. Pyper / Dar (2015); McGaughey (2015).

24. Vgl. Polakowski (2013), S. 11.

25. Vgl. Trappmann (2014), S. 12.

26. Vgl. Bryzinsky-Fay et al. (2007); Giesecke / Groß (2005), S. 248; Eu-
ropean Commission (2004); Leschke (2009); Schulze Buschoff / Schmidt 
(2005), S. 537.

häufig als besonders schwierig. Niedriglohnbeschäftigte, 

die nach einer Arbeitslosigkeit eine neue Stelle finden, blei-

ben meist im Niedriglohnbereich.27 Niedriglohnbeschäfti-

gungen und insbesondere geringfügige Beschäftigungen 

erweisen sich häufig nicht als Brücken in den regulären 

Arbeitsmarkt, sondern als Segment des Arbeitsmarktes, 

in dem die Beschäftigten »eingesperrt« bleiben.28

Welche Menschen arbeiten  
in atypischer Beschäftigung?

Bemerkenswert ist, dass atypische Beschäftigung insge-

samt zwar vorwiegend Frauen betrifft, der Anteil der aty-

pisch beschäftigten Männer seit Mitte der 2000er-Jahre 

jedoch in allen Ländern – mit Ausnahme von Deutsch-

land – gestiegen ist. Besonders deutlich fällt die Zunah-

me in den Niederlanden aus: Der Anteil der atypisch 

beschäftigten Männer an allen erwerbstätigen Männern 

ist in den Niederlanden im Zeitraum zwischen 2006 und 

2014 von 34,4 auf 43,3 Prozent angewachsen. Im glei-

chen Zeitraum hat jedoch auch der Anteil der »atypisch« 

beschäftigten Frauen an allen erwerbstätigen Frauen in 

den Niederlanden von 78,5 auf 83,4 Prozent zugelegt.

Teilzeitarbeit: vor allem bei Frauen

Differenziert nach Beschäftigungsformen wird die häu-

fig »atypische« Beschäftigung von Frauen vor allem 

durch deren hohen Teilzeitanteil getragen: Die Mehrheit 

der Teilzeitbeschäftigten in allen Ländern sind Frauen. 

2014 war der Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen EU-

weit mit 21,7 Prozent mehr als viermal so hoch wie der 

Anteil der teilzeitbeschäftigten Männer mit 4,9 Prozent.

Junge Menschen:  
besonders häufig befristet beschäftigt

Jüngere Menschen (15–29 Jahre) sind am häufigsten in 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt, ge-

folgt von älteren Personen (55–64 Jahre). Nur im Verei-

nigten Königreich arbeiten Ältere häufiger als Jüngere in 

atypischer Beschäftigung (s. Abbildung 5 sowie Anhang, 

Tabelle 5).

27. Vgl. Adamy et al. (2014), S. 2018.

28. Vgl. Knuth (2014), S. 50.
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Abb. 4: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen, differenziert nach einzelnen Formen  
 und Geschlecht, in Prozent, 2014

Quellen: EUROSTAT, Labour Force Survey, eigene Berechnungen.

Abb. 5: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen, differenziert nach einzelnen Formen  
 und Altersgruppen, in Prozent, 2014 
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Differenziert nach Beschäftigungsformen ist der hohe 

Anteil von jüngeren Menschen (15–29 Jahre) in atypi-

scher Beschäftigung vor allem auf die in dieser Alters-

gruppe besonders verbreitete befristete Beschäftigung 

zurückzuführen. Zum Vergleich: Während 2014 in den 

Niederlanden 4,0 Prozent der 55- bis 64-Jährigen befris-

tet beschäftigt waren, waren es bei den 15- bis 29-Jäh-

rigen 39,0 Prozent. 

Mit 45,5 Prozent ist der Anteil der Befristungen unter 

jungen Erwerbstätigen in Polen ganz besonders aus-

geprägt. Aber auch unter den Älteren liegt der Anteil 

der befristeten Beschäftigung dort mit 12,8 Prozent ver-

gleichsweise hoch.

In einzelnen Ländern – insbesondere in Dänemark und 

den Niederlanden – ist der Anteil von jüngeren Perso-

nen mit einer geringfügigen Beschäftigung deutlich hö-

her als der entsprechende Anteil unter den älteren Er-

werbstätigen. In den Niederlanden sind 15,1 Prozent der 

15- bis 29-Jährigen geringfügig beschäftigt, aber nur 

9,3 Prozent der 55- bis 64-Jährigen. In Dänemark sind 

sogar 30,4 Prozent der 15- bis 29-Jährigen geringfügig 

beschäftigt, während es unter den 55- bis 64-Jährigen 

nur 2,6 Prozent sind.

Solo-Selbstständigkeit:  
insbesondere bei (älteren) Männern verbreitet

Die Solo-Selbstständigkeit ist eine typische Erwerbsform 

für Ältere. In den hier betrachteten Ländern ist der Anteil 

der 55- bis 64-Jährigen Menschen in Solo-Selbstständig-

keit höher als in anderen Altersgruppen. Während 2014 

in Polen 6,4 Prozent der 15- bis 29-Jährigen solo-selbst-

ständig waren, sind es bei den 55- bis 64-Jährigen 16,1 

Prozent. 

Die vergleichsweise niedrigsten, aber nach Altersgrup-

pen gleichfalls stark divergierenden Raten weist Dä-

nemark auf: Dort waren 2014 1,1 Prozent der 15- bis 

29-Jährigen, aber 5,2 Prozent der 55- bis 64-Jährigen als 

Solo-Selbstständige erwerbstätig.

Zudem ist die Solo-Selbstständigkeit eine typische Er-

werbsform für Männer: EU-weit war der Anteil der 

solo-selbstständigen Männer mit 10,9 Prozent mehr als 

doppelt so hoch wie der Anteil der solo-selbstständigen 

Frauen, der bei 5,1 Prozent lag.

Einkommen atypisch Beschäftigter  
im Ländervergleich

Bei einem Vergleich der monatlichen Nettoeinkommen 

von atypisch Vollzeitbeschäftigten mit nicht atypisch 

Vollzeitbeschäftigten zeigen sich deutliche Unterschiede 

(s. Abbildung 6). Zu den atypisch Vollzeitbeschäftigten 

zählen in diesem Vergleich auch die befristet Beschäf-

tigten sowie die Leiharbeitnehmer_innen in Vollzeit, 

zu den nicht atypisch Beschäftigten alle abhängig Be-

schäftigten, die unbefristet in Vollzeit und nicht als Leih-

arbeitnehmer_innen tätig sind. EU-weit liegen im Jahr 

2014 nur 22,2 Prozent der monatlichen Nettoeinkom-

men von atypisch in Vollzeit Beschäftigten oberhalb des 

Netto medianeinkommens aller abhängig Beschäftigten 

im jeweiligen Land. Im Vergleich dazu verdienen immer-

hin 63,6 Prozent der »normal« in Vollzeit Beschäftigten 

mehr als der Durchschnitt.

Besonders deutlich ist die Diskrepanz der Einkom-

mensverteilung zwischen atypisch und nicht atypisch 

Beschäftigten in den Niederlanden. Während nur 17,7 

Prozent der atypischen Vollzeitbeschäftigten in den Nie-

derlanden ein monatliches Nettoeinkommen oberhalb 

des Nettomedianeinkommens aller Beschäftigten erzie-

len, sind es bei den nicht atypisch Beschäftigten 84,7 

Prozent.

Wie die Ergebnisse zeigen, sind atypisch Beschäftigte im 

Vergleich zu Standard-Beschäftigten hinsichtlich des Ein-

kommens europaweit im Nachteil. Zudem zeichnet sich 

eine Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse ab. 

Die Verbreitung der einzelnen Formen atypischer Be-

schäftigung sowie sich abzeichnende Trends sind jedoch 

von Land zu Land verschieden. 

Länderunterschiede in der Art und dem Umfang aty-

pischer Beschäftigungsverhältnisse basieren auf kom-

plexen Wirkungszusammenhängen, die unter anderem 

auf die Arbeitsmarktregulierung durch das Arbeitsrecht 

und den Arbeitsschutz, auf sozialrechtliche Regulie-

rungen, auf das Steuerrecht, die Lohnpolitik, die aktive 

und passive Arbeitsmarktpolitik und nicht zuletzt auf 

Krisenfolgen und Konjunkturschwankungen zurückzu-

führen sind. Entscheidend ist dabei, ob und in welcher 

Form die supranationale und die nationalstaatliche Po-

litik die Flexibilisierung der Arbeitswelt vorantreibt und 

inwieweit die Flexibilisierung arbeits- und sozialrechtlich 

flankiert wird. 
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3. Die staatliche Alterssicherung der atypisch 
Beschäftigten im Ländervergleich

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob und 

inwiefern die staatlichen Alterssicherungssysteme auf 

atypische Beschäftigungsformen eingestellt sind und 

sie ihrer Aufgabe der Einkommenssicherung im Alter 

für atypisch Beschäftigte in ausreichendem Maße nach-

kommen?

Grundrenten, die staats- bzw. wohnbürgerliche Rechte 

darstellen und der Höhe nach armutsvermeidend sind, 

erfüllen diese Aufgabe, da weder das Beschäftigungs-

verhältnis noch der Erwerbsstatus an sich eine Rolle für 

die Teilhabe spielen. Staatliche Grundrentensysteme 

werden jedoch meist durch weitere staatliche Systeme 

ergänzt. Diese ergänzenden Systeme sind häufig bei-

tragsbezogen bzw. am Versicherungsprinzip orientiert. 

Je nach Beitragsgestaltung und daraus abgeleiteten An-

sprüchen ergibt sich ein differenzierteres Bild: Beschäf-

tigte in Teilzeit bzw. in befristeten Arbeitsverhältnissen 

werden – im Gegensatz zu Solo-Selbstständigen und 

geringfügig Beschäftigten – bezüglich der Integration in 

die Versicherungssysteme in der Regel nicht anders be-

handelt als Beschäftigte in Normalarbeitsverhältnissen. 

Sind lange und unflexible Versicherungszeiten jedoch 

Bedingung für den Bezug von Leistungen, ist der Zugang 

für Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen unter 

Umständen eingeschränkt. Weitere Nachteile können 

entstehen, wenn die Höhe und/oder die Bezugsdauer 

von Leistungen stark an die Höhe der Beitragszahlung 

bzw. das vorherige Einkommen und/oder die Dauer der 

Beschäftigung gekoppelt sind. Besonders nachteilig 

wirkt sich eine atypische Beschäftigung dann aus, wenn 

das Niveau der Leistung selbst für Standard-Beschäftigte 

niedrig angesetzt ist.

In vielen EU-Ländern wirkt für die häufig niedrigen Ein-

kommen von atypisch Beschäftigten ein Ausgleichsme-

chanismus. Um Geringverdienende vor Armut zu schüt-

Abb. 6: Anteil von atypisch und nicht atypisch Vollzeitbeschäftigten mit einem monatlichen Nettoeinkommen 
oberhalb des Nettomedianeinkommens an allen atypisch und nicht atypisch Vollzeitbeschäftigten, in %, 2014

Die Abbildung zeigt den Anteil der abhängig Vollzeitbeschäftigten, deren monatliches Nettoeinkommen über dem monatlichen Nettomedianeinkommen 
aller abhängig Beschäftigten des jeweiligen Landes liegt. Zu den atypisch Beschäftigten zählen hier alle, die Vollzeit in Leiharbeit und/oder befristeter 
Beschäftigung abhängig beschäftigt sind. Quelle: EUROSTAT, Labour Force Survey, eigene Berechnungen.
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zen, gilt häufig, dass sie hinsichtlich der Rentenleistung 

höhere Bruttoersatzquoten erwarten können. So errech-

net sich EU-weit für Beschäftigte, die nur die Hälfte des 

Durchschnittsverdienstes beziehen, eine Bruttoersatz-

quote von knapp 70 Prozent, im Vergleich zu 60 Prozent 

für Durchschnittsverdienende (s. Abbildung 7).

Dies trifft nicht für Länder zu, deren Rentensysteme 

deutlich versicherungsbasiert und beitragsbezogen sind 

und sich stark am Äquivalenzprinzip orientieren. Im Ver-

gleich zwischen den Ländern Vereinigtes Königreich, 

Niederlande, Dänemark, Italien, Polen und Deutschland 

ist dies in den drei letztgenannten Ländern der Fall. Die 

mittleren Nettoersatzquoten von Durchschnitts- und 

Geringverdienenden sind in diesen Ländern nahezu 

identisch.

Dänemark: Grundsicherung über steuerfinanzierte 
Volksrente und beitragsfinanziertes Zusatzsystem

Dänemark bietet auf der Basis einer steuerfinanzierten 

Volks- bzw. Altersgrundrente eine armutsvermeidende 

Einkommenssicherheit für alle Einwohnenden, die ihren 

Wohnsitz ausreichend lange im Land hatten. Die Mit-

gliedschaft hängt allein vom Wohnen in Dänemark bzw. 

der Einwohnerschaft ab und nicht davon, ob die Versi-

cherten eine Beschäftigung ausgeübt haben. Anspruch 

auf die Volksrente erwirbt jeder Einwohnende, der ab 

dem 15. Lebensjahr mindestens drei Jahre in Dänemark 

gewohnt und das 65. Lebensjahr vollendet hat. Das Ren-

teneintrittsalter wird im Zeitraum von 2019 bis 2022 

schrittweise auf 67 Jahre angehoben.29

Die Volksrente setzt sich aus einem Grundbetrag und 

einer Rentenzulage zusammen. Es handelt sich um ge-

setzlich festgelegte Pauschalbeträge. Alle in voller Höhe 

ausgezahlten staatlichen Zahlungen aus dem steuerfi-

nanzierten Altersgrundrentensystem setzen eine 40-jäh-

rige Einwohnerschaft voraus. Kürzere Phasen der Ein-

wohnerschaft bedeuten anteilig entsprechend geringere 

Auszahlungssummen (Kürzungen pro fehlendes Jahr um 

ein Vierzigstel).

Die volle Auszahlung ist weiterhin von einer Einkom-

mensprüfung abhängig. Beziehen die Rentenempfän-

ger_innen oder ggf. die Ehepartner_innen weitere Ein-

kommen neben der Volksrente, die einen Betrag von 

29. Vgl. Olsen-Ring (2012), S. 60; OECD (2014).

Abb. 7:  Bruttoersatzquoten der Rentenbezüge nach Verdienstniveau im Ländervergleich im Jahr 2013

Quelle: OECD (2014). Die Bruttoersatzquote ist definiert als der Bruttorentenanspruch, dividiert durch das Bruttoarbeitsentgelt vor dem Renteneintritt. 
Hier dargestellt ist ein Durchschnittsverdienender gemessen am Median, also dem Verdienstniveau, unter bzw. über dem jeweils die Hälfte aller Arbeits-
kräfte liegt, und ein Geringverdienender mit einem Verdienstniveau in Höhe der Hälfte des Durchschnittsverdienstes.
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etwa 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes überstei-

gen, so verringert sich die Auszahlung um 30 Prozent 

des Betrages, um den diese Obergrenze überschritten 

wird. Die Volksrente wird monatlich gezahlt und jährlich 

an die Lohnentwicklung angepasst.30 

Das steuerfinanzierte Volksrentensystem wird seit 1964 

durch ein einkommensbezogenes und beitragsfinanzier-

tes, jedoch relativ schwach am Äquivalenzprinzip orien-

tiertes Arbeitsmarkt-Zusatzrentensystem (ATP) ergänzt. 

Das System ist hundertprozentig kapitalgedeckt und 

basiert auf einer Kollektivversicherung.31 Im ATP-System 

sind alle Arbeitnehmenden zwischen 16 und 65 Jahren 

pflichtversichert, die mindestens neun Stunden in der 

Woche bei demselben Arbeitgebenden arbeiten. Selbst-

ständige, die zuvor für mindestens drei Jahre als Ar - 

beitnehmer_in im ATP-Versicherungssystem versichert 

waren, können sich freiwillig weiterversichern. Das Leis-

tungsspektrum des ATP-Systems umfasst lebenslange 

Altersrenten und einmalige Kapitalabfindungen für Hin-

terbliebene im Falle des Ablebens eines Versicherten.

Das ATP-System wird ausschließlich aus den Beiträgen 

der Versicherten und aus den vom ATP-System erwirt-

schafteten Erträgen finanziert. Die Höhe der Leistungen 

hängt von der Dauer der Mitgliedschaft und der Höhe 

der gezahlten Beiträge ab. Die Höhe des zu zahlenden 

ATP-Beitrags hängt vom Umfang der Arbeitszeit ab: Voll-

zeitbeschäftigte zahlen einen höheren Betrag als teilzeit-

beschäftigte Arbeitnehmer_innen. Zu den Vollzeitbe-

schäftigten zählt jeder Arbeitnehmende, der mindestens 

117 Stunden im Monat arbeitet. Der Arbeitnehmende 

zahlt ein Drittel, die Arbeitgebenden zwei Drittel des 

zu zahlenden Betrages. Die freiwillig ATP-Versicherten 

müssen ihren Beitrag in voller Summe selbst bezahlen. 

Ein voller Anspruch auf die Arbeitsmarkt-Zusatzrente 

(ATP) setzt kontinuierliche Beitragszahlungen voraus.32 

Beiträge und Auszahlungen sind relativ niedrig. So ent-

spricht die ATP-Rente gegenwärtig etwa zehn Prozent 

der Volksrente, allerdings mit steigender Tendenz.33 

Seit 1999 hatte das Sondersparsystem SP (Special Pen-

sion) die Leistungen aus dem Volksrentensystem und 

dem Arbeitsmarkt-Zusatzrentensystem ergänzt. Abhän-

30. Vgl. OECD (2014).

31. Vgl. ebd.

32. Vgl. European Commission (2010).

33. Vgl. Olsen-Ring (2012), S. 61.

gig Beschäftigte, Selbstständige und Bezieher_innen von 

Transferleistungen waren verpflichtet, ein Prozent ihrer 

Einkünfte in das individuelle Rentenansparmodell SP zu 

zahlen. Es sollte ausschließlich altersbezogene Leistun-

gen gewähren. Wurde in das SP-System eingezahlt, soll-

te man mit 65 Jahren eine Rente erhalten, deren Höhe 

auf Grundlage der angesparten und verzinsten Beiträge 

berechnet würde. Die Rente sollte monatlich über einen 

Zeitraum von zehn Jahren gewährt werden.34 2008 wur-

de den Beitragszahler_innen erlaubt, sich ihre Beiträge 

zurückerstatten zu lassen. Da die überwiegende Mehr-

heit dies auch tatsächlich tat, wurde das SP wieder ganz 

eingestellt. Bereits eingezahlte Beiträge werden auf An-

trag bis 2015 zurückerstattet.35

Bewertung mit Blick auf atypisch Beschäftigte

Da die Dauer der Versicherung im Zusatzrentensystem 

ATP in die Berechnung einfließt, können Nachteile durch 

lückenhafte Erwerbsbiografien entstehen. Das ATP-Sys-

tem schließt geringfügig Beschäftigte mit einer Arbeits-

zeit unter neun Stunden und Solo-Selbstständige ohne 

vorheriges Beschäftigungsverhältnis aus. Solo-Selbst-

ständige sind wegen fehlender Betriebszugehörigkeit 

auch bezüglich der betrieblichen Alterssicherung im 

Nachteil. Diese erreicht bei den abhängig Beschäftigten 

einen Deckungsgrad von 90 Prozent.

In Dänemark werden Geringverdienende in besonderem 

Maße vor Armut im Alter geschützt, indem ihnen höhere 

Ersatzquoten gewährt werden als Durchschnittsverdie-

nenden. Während 2013 im EU-Durchschnitt Arbeitskräf-

te, die nur die Hälfte des mittleren Verdienstes bezogen, 

Bruttoersatzquoten von knapp 70 Prozent erwarten 

konnten, lag die Ersatzquote in Dänemark für Gering-

verdienende bei 121 Prozent und damit am oberen Ende 

der Skala im OECD-Ländervergleich (s. Abbildung 7).36

Zu beachten ist jedoch, dass die Rolle der betrieblichen 

Altersversorgung in Dänemark stetig zunimmt. So stieg 

die Zahl der Versicherten von 1999 bis 2009 – bei einer 

Bevölkerungsgröße von ungefähr 5,3 Millionen – von ca. 

1,7 auf rund 2,25 Millionen an. Diese Entwicklung wird 

auf längere Sicht dazu führen, dass Beschäftigte mit ho-

34. Vgl. OECD (2007).

35. Vgl. Olsen-Ring (2012), S. 59.

36. Vgl. OECD (2014), S. 242.
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hen und stetigen Einkommen im Alter deutlich besser 

gestellt werden als Beschäftigte mit niedrigen und un-

stetigen Einkommen. Allerdings wird dieser Effekt auch 

zukünftig durch die Leistungen der Volksrente und des 

Zusatzsystems ATP zumindest teilweise kompensiert.37 

Deutschland: Pflichtversicherung für abhängig 
Beschäftigte und wenige Selbstständigengruppen

Die deutsche gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ist 

stark erwerbsbezogen und am Äquivalenzsystem ori-

entiert, d. h. für die Höhe der Leistungen sind die Er-

werbsbiografie bzw. die Dauer der Beschäftigungszeiten 

sowie die Höhe der Einkommen von entscheidender Be-

deutung. Vom staatlichen System der Alterssicherung ist 

ein Großteil der Selbstständigen ausgeschlossen. Auch 

geringfügig Beschäftigte waren lange Zeit nicht versi-

cherungspflichtig, konnten seit 2003 aber freiwillig Ren-

tenversicherungsbeiträge entrichten.

Durch eine Neuregelung im Jahr 2013 sind geringfügi-

ge Beschäftigungsverhältnisse mit einem Verdienst bis 

zu 450 Euro monatlich in der GRV nicht mehr versiche-

rungsfrei. Auf Antrag ist jedoch eine Befreiung von der 

Versicherungspflicht möglich. Von den rund 2,6 Mil-

lionen geringfügig Beschäftigten, die seit Anfang des 

Jahres 2013 einen Minijob annahmen, führten Anfang 

August 2013 nur knapp ein Viertel Beiträge in die Ren-

tenkasse ab. Etwa drei Viertel der Beschäftigten hat sich 

von der Versicherungspflicht befreien lassen.38 Somit be-

deutet die Neuregelung keine echte Verbesserung des 

sozialrechtlichen Schutzes für Minijobber_innen.

In der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung gilt 

das Prinzip, wonach die Rente die Erwerbsbiografie wi-

derspiegelt. Der bestimmende Faktor der Leistungen ist 

in erster Linie die Höhe der während des gesamten Versi-

cherungslebens durch Beiträge versicherten Arbeitsent-

gelte. Beiträge werden paritätisch von Arbeitgebenden 

und Beschäftigten abgeführt. Als Berechnungsgrund-

lage dienen die versicherten Arbeitsentgelte bis zur  

Beitragsbemessungsgrenze und Zeiten der Kindererzie-

hung in den ersten drei Jahren nach der Geburt.39 

37. Vgl. Olsen-Ring (2012), S. 64.

38. Vgl. BT-Drucksache 17/14530, S. 63.

39. Diese werden als Beitragszeiten mit Durchschnittsverdienst ange-
rechnet.

Wer Rentenversicherungsbeiträge aus dem jährlichen 

Durchschnittsentgelt aller Versicherten abführt 40, erhält 

auf dem Rentenkonto einen Entgeltpunkt (EP) gutge-

schrieben. Derzeit ist der Gegenwert für einen EP ein 

monatlicher Rentenanspruch von 28,61 Euro (vorläufiger 

Wert für 2015). Da Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten 

oder geringfügig beschäftigt sind und durchschnittlich 

geringere Entgelte erhalten als Männer, fallen auch ihre 

Beiträge und damit die entsprechenden Leistungen aus 

der GRV im Durchschnitt deutlich geringer aus.

Die politische Stoßrichtung der letzten Jahre, den Bei-

tragssatz zulasten der Leistungen zu stabilisieren, sowie 

die »Rentenkürzungsreformen«, z. B. die verschlechterte 

rentenrechtliche Berücksichtigung von Ausbildungszeiten 

oder von Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II, füh-

ren im Zusammenhang mit der Zunahme atypischer Be-

schäftigung, der Ausweitung des Niedriglohnsektors und 

zunehmend diskontinuierlichen Erwerbsverläufen auf län-

gere Sicht zu einer Erhöhung des Armutsrisikos für Rent-

ner_innen.41 Schon heute zeigt sich, dass die Rentenzahl-

beträge der Zugangsrentner_innen im Vergleich zu den 

Beträgen der Bestandsrentner_innen deutlich sinken.42 

In Bezug auf die soziale Sicherung von selbstständig 

Erwerbstätigen stellt Deutschland im europäischen Ver-

gleich eine Besonderheit dar: Während in der Mehrzahl 

der europäischen Länder die Selbstständigen durch die 

staatlichen Pflichtversicherungssysteme systematisch er-

fasst werden, ist die Pflichtversicherung in Deutschland 

entsprechend der Tradition der bismarckschen Sozialver-

sicherung auf wenige Sondergruppen Selbstständiger 

(bzw. Scheinselbstständiger) begrenzt. Dahinter steht 

die Vorstellung, dass die Selbstständigen für sich selbst 

vorsorgen können und nicht des kollektiven Schutzes 

der Solidargemeinschaft der Versicherten bedürfen. Dies 

gilt – mit Ausnahme von Sonderregelungen, die einzelne 

Gruppen von Selbstständigen in die Sozialversicherung 

einbeziehen – auch heute noch.

Bei einzelnen Gruppen von Selbstständigen wird mittler-

weile davon ausgegangen, dass die Annahme fehlender 

Schutzbedürftigkeit nicht gerechtfertigt ist, sodass sie 

schrittweise in die staatliche Alterssicherung integriert 

wurden. Dementsprechend bestehen heute für etwa ein 

40. In den alten Bundesländern 2015: 34.999 Euro.

41. Vgl. Blank / Schulze Buschoff (2013); Hinrichs (2012).

42. Vgl. Trischler (2012); Kerschbaumer (2010).
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Viertel der Selbstständigen obligatorische Sondersys-

teme, wobei die Bedingungen je nach Berufsgruppe 

sehr unterschiedlich sind. Obligatorische Alterssiche-

rungssysteme gelten für Hausgewerbetreibende, Leh-

rer_innen, Erzieher_innen, Pflegepersonal, Hebammen, 

Seelots_innen, Küstenschiffer_innen und Küstenfisch-

er_innen, Handwerker_innen mit Eintrag in die Hand-

werksrolle und Bezirksschornsteinfegermeister_innen, 

Künstler_innen und Publizist_innen, Landwirt_innen so-

wie freie Berufe wie Rechtsanwält_innen, Notar_innen 

oder Ärztinnen und Ärzte.

Für selbstständige Künstler_innen und Publizist_innen 

besteht die Versicherungspflicht in der Kranken- und 

Rentenversicherung der Künstlersozialkasse (KSK) seit 

1983. Die Beitragshöhe in der KSK richtet sich nach dem 

im Voraus geschätzten Jahreseinkommen, das in Monate 

umgerechnet wird. Die Versicherten haben, genauso wie 

abhängig Beschäftigte, die Hälfte der Beitragssumme an 

die Sozialversicherung zu zahlen; die zweite Hälfte wird 

durch einen Bundeszuschuss und die vom Auftraggeben-

den zu entrichtende Künstlersozialabgabe aufgebracht.

Bewertung mit Blick auf atypisch Beschäftigte

Offensichtlich ist, dass noch weitere Gruppen von Selbst-

ständigen, insbesondere unter den »neuen Selbstständi-

gen«, ebenso wie die bislang schon pflichtversicherten 

Gruppen von Selbstständigen und abhängig Beschäftig-

ten auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen und 

den sozialen Risiken von Alter, Krankheit und Arbeits- 

bzw. Auftragslosigkeit in gleicher Weise ausgesetzt sind. 

Vielfach gefordert wird deshalb die Erweiterung der 

staatlichen Pflichtversicherung der Altersvorsorge auf 

Selbstständige aller Berufsgruppen.43 

Für geringfügig Beschäftigte besteht zwar seit 2013 

eine Rentenversicherungspflicht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung, da sich jedoch ca. drei Viertel der 

geringfügig Beschäftigten von der Versicherungspflicht 

befreien lassen, stellt diese Neuregelung keine echte 

43. Eine solche Erweiterung staatlicher Systeme der sozialen Sicherung 
um den Versichertenkreis der Selbstständigen aller Berufsgruppen ist 
jüngst in der Arbeitslosen- und Krankenversicherung erfolgt. Seit 2006 
besteht die Möglichkeit der Weiterversicherung Selbstständiger in der 
Arbeitslosenversicherung (im Anschluss an abhängige Beschäftigung; 
sogenannte Altfälle werden ausgeschlossen). Seit 2009 besteht die Versi-
cherungspflicht in der Krankenversicherung für die gesamte Bevölkerung 
und damit auch für die Selbstständigen.

Verbesserung des Schutzes von Minijobber_innen vor 

Altersarmut dar.

Während Geringverdienende in vielen EU-Ländern vor 

Altersarmut geschützt werden, indem ihnen höhere 

Ersatzquoten als Durchschnittsverdienenden gewährt 

werden, ist in Deutschland die Ersatzquote für Durch-

schnittsverdienende und Personen, die nur die Hälfte 

des Durchschnittsverdienstes beziehen, mit 42,0 Prozent 

identisch (s. Abbildung 7).44 Im Vergleich der EU-Renten-

modelle steht Deutschland mit dieser niedrigen Brutto-

ersatzrate am untersten Ende der Skala. Die Gefahr der 

Altersarmut ist in Deutschland für Geringverdienende 

aufgrund der unzureichenden Absicherung im staatli-

chen Versicherungssystem im Vergleich zu anderen Län-

dern besonders hoch.

Italien: grundlegende Revision der  
beitragsfinanzierten staatlichen Rente

Das staatliche italienische Rentensystem ist für alle Er-

werbstätigen obligatorisch – einschließlich der Selbststän-

digen –, versicherungsbasiert und vorwiegend über Bei-

träge im Wege des Umlageverfahrens finanziert. Die Höhe 

der Rente hängt von der vorherigen Erwerbsbiografie ab.

In den 1990er-Jahren wurde das Altersrentensystem in 

Italien umfassend reformiert. Hintergrund war der er-

hebliche Kostendruck durch großzügige Regelungen. 

So hatten Staatsbedienstete bereits nach 15 oder 20 

Beitragsjahren Anspruch auf Rentenzahlungen. Abhän-

gig Beschäftigte konnten ab Anfang 50 mit rund 70 

Prozent ihres letzten Gehalts in den Ruhestand gehen. 

Für alle wurden die Renten nach den letzten Gehältern 

berechnet, mit zwei Prozent des Gehalts je Beitrags-

jahr, was effektive Renten von 90 Prozent des letzten 

Netto gehalts hervorbrachte. Die Rentenkosten wurden 

deshalb für das Jahr 2040 auf mehr als 23 Prozent des 

Brutto inlandsprodukts (BIP) geschätzt.45 

Zum 1. Januar 1996 wurde als bedeutendster Teil der Di-

ni-Reform die Änderung der Berechnungsmethode der 

Rentenhöhe von einem verdienstorientierten System – 

sistema retributivo – auf das beitragsorientierte sistema 

contributivo umgesetzt. Im alten System wurde nur 

44. Vgl. OECD (2014), S. 147.

45. Vgl. FAZ (2011).
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das Einkommen der letzten fünf Jahre betrachtet und 

als Ausgangspunkt für die Ermittlung der Rentenhöhe 

verwendet. Im sistema contributivo ist hingegen die 

gesamte Erwerbsbiografie für die spätere Rentenhöhe 

erheblich; daneben bemisst sich die Rentenhöhe nicht 

nach dem Einkommen, sondern nach der Summe der 

während des Erwerbslebens geleisteten Beiträge.

Dennoch gab es weitere rentenrechtliche Regelungen, 

die einen hohen Kostendruck verursachten. Vor diesem 

Hintergrund wurde das italienische Rentensystem 2011 

erneut grundlegend reformiert. Das neue System stützt 

sich auf das Prinzip der Notional Accounts, der »fikti-

ven Rentenkonten«. Seit der Reform 2011 werden die 

Beiträge aller Erwerbstätigen auf ein fiktives Renten-

konto verbucht und zu einem Satz verzinst, der an das 

BIP-Wachstum gebunden ist. Bei Renteneintritt wird das 

akkumulierte »fiktive« Kapital in Rente umgerechnet, 

wobei die durchschnittliche Lebenserwartung berück-

sichtigt wird. Das System gilt im vollem Umfang für Ar-

beitsmarktneuzugänge ab 1996.

Weiterhin wird das Regelrentenalter im neuen System 

für Männer und Frauen bis zum Jahr 2018 schrittweise 

auf 66 Jahre angehoben. Eine weitere Anhebung soll 

nach 2018 erfolgen, sodass spätestens bis 2021 eine 

Regelaltersgrenze von 67 Jahren erreicht wird. Mit der 

Rentenreform 2011 wurde jedoch auch ein flexibles Ver-

rentungsfenster zwischen 62 und 70 Jahren eingeführt. 

Ein Anspruch auf den Bezug einer Altersrente besteht 

bei einer Mindestversicherungszeit von 20 Beitragsjah-

ren und wenn der Rentenbetrag nicht unter dem 1,5-Fa-

chen der Sozialhilfe liegt.

Da die Rentenhöhe das Ergebnis der während des Er-

werbslebens insgesamt gezahlten Beiträge sowie eines 

Umwandlungskoeffizienten ist, dessen Berechnung 

hauptsächlich auf der durchschnittlichen Lebenserwar-

tung bzw. der Wahrscheinlichkeit des Ablebens beruht, 

ist sie eng an das Renteneintrittsalter gekoppelt: Je nied-

riger das Alter, desto niedriger die Rente.

Das System sieht Rentenzahlungen ausschließlich auf der 

Basis von Beiträgen vor. Für Personen, deren beitragsab-

hängige Rente unter einem bestimmten Mindestniveau 

liegt (481 Euro pro Monat im Jahr 2012) besteht jedoch 

die Möglichkeit des Bezugs von Sozialleistungen.46 

46. Vgl. OECD (2014), S. 285.

Bewertung mit Blick auf atypisch Beschäftigte

In Italien hat die Selbstständigkeit traditionell eine hohe 

Bedeutung; der Anteil der Selbstständigen an allen Er-

werbstätigen ist im Ländervergleich einer der höchsten 

in ganz Europa. In den letzten Jahren ist in Italien eine 

intensive Debatte um den rechtlichen Schutz für Selbst-

ständige und vor allem für wirtschaftlich abhängige 

Selbstständige geführt worden. Dies hat zur Folge, dass 

alle Gruppen von Selbstständigen bzw. von Personen im 

Grenzbereich zwischen selbstständiger und abhängiger 

Erwerbsarbeit inzwischen in die obligatorischen Systeme 

der sozialen Sicherung integriert sind. Mit Ausnahme der 

Arbeitslosigkeit werden soziale Risiken durch die staat-

lichen Systeme abgedeckt. So sind alle Gruppen von 

Selbstständigen in das Gesundheitssystem integriert, 

haben Ansprüche im Falle von Mutterschaft und gene-

rieren Ansprüche auf Rentenzahlungen.47 

Während Geringverdienende in vielen EU-Ländern vor Al-

tersarmut geschützt werden, indem ihnen höhere Ersatz-

quoten gewährt werden als Durchschnittsverdienenden, 

ist in Italien die Ersatzquote für Durchschnittsverdienende 

und Personen, die nur die Hälfte des Durchschnittsver-

dienstes beziehen, mit 71,2 Prozent identisch (s. Abb. 7).48 

Niederlande: steuerähnlich finanzierte  
staatliche Grundrente

Das Rentensystem in den Niederlanden besteht aus zwei 

Hauptsäulen, einer staatlichen Grundsicherung (Alge-

mene Ouderdomswet, AOW) und einer quasi-obligato-

rischen verdienstabhängigen betrieblichen Zusatzrente.

Mit der AOW wurde in den Niederlanden 1957 ein 

umfassendes staatliches Grundversorgungssystem ein-

geführt. Die AOW basiert auf einer obligatorischen Al-

terssicherung nach dem Umlageverfahren für sämtliche 

in den Niederlanden wohnhaften Personen. Die AOW-

Grundsicherung ist eine Pauschalleistung, die nicht von 

den Beiträgen abhängig ist, die während des Erwerbs-

lebens eingezahlt wurden.

Der niederländische Staat stellt allen Bürger_innen ab 

dem 65. Lebensjahr eine staatliche Grundsicherung zur 

47. Vgl. Schulze Buschoff (2011).

48. Vgl. OECD (2014), S. 147.
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Verfügung, die nur auf die Einwohnerschaft, d. h. auf 

das Wohnen in den Niederlanden abgestellt ist und bei 

der die Erwerbstätigkeit keine Rolle spielt. Auch Einwoh-

ner_innen, die nie einer versicherungspflichtigen Tätig-

keit nachgegangen sind, sowie geringfügig Beschäftigte 

haben Anspruch auf eine staatliche Rente. Eine Bedürf-

tigkeitsprüfung besteht nicht. Weder ein vorgezogener 

Rentenbezug noch ein Ausstieg aus dem staatlichen 

Pflichtversicherungssystem sind möglich. Es ist zuläs-

sig, den Grundrentenbezug mit einer Erwerbstätigkeit 

zu kombinieren. Das Renteneintrittsalter wird bis 2023 

schrittweise auf 67 Jahre angehoben.

Die maximale Höhe dieser Grundrente ist für alle Emp-

fänger_innen gleich und richtet sich nach dem gesetz-

lichen Nettomindestlohn. Für jedes AOW-Versiche-

rungsjahr werden zwei Prozent des vollen Betrages der 

AOW-Grundrente aufgebaut. Personen, die zwischen 

der Vollendung ihres 15. und 65. Lebensjahres nicht 

ununterbrochen nach dem AOW versichert gewesen 

sind, also nicht in den Niederlanden wohnhaft waren, 

besitzen keinen Anspruch auf eine volle AOW. Der vol-

le AOW-Betrag wird dann für jedes fehlende Versiche-

rungsjahr um zwei Prozent gekürzt.

Die staatliche Grundrente wird durch steuerähnliche Bei-

träge finanziert, die auf das Einkommen bis zu einer Bei-

tragsbemessungsgrenze erhoben werden. Jede Person in 

den Niederlanden mit einem Einkommen ist verpflichtet, 

diese Beiträge zu zahlen. Beiträge werden unter ande-

rem erhoben auf Einkünfte aus unselbstständiger Tätig-

keit, Renten, Sozialleistungen, Einkünfte aus Gewerbe-

betrieben oder selbstständiger Arbeit und Mieten. 49 

Auf das Erwerbseinkommen erhobene Beiträge werden 

allein von den Arbeitnehmer_innen entrichtet; die Bei-

träge für die Invaliditätsversicherung dagegen allein von 

den Arbeitgeber_innen. Die Höhe der ausgezahlten Leis-

tung aus dem gesetzlichen Rentenversicherungssystem 

betrug 2012 für eine alleinstehende Person 1.080 Euro 

brutto monatlich im ersten Halbjahr und 1.086 Euro 

brutto monatlich im zweiten Halbjahr. Dazu kam eine 

Urlaubszulage von 720 Euro pro Jahr.50 

Das niederländische System der staatlichen Rentenver-

sicherung ist umlagefinanziert, d. h. stark von der An-

49. Vgl. Bieber (2003), S. 137.

50. Vgl. OECD (2014), S. 310.

zahl der Beitragszahler_innen abhängig, womit sich der 

demografische Wandel bzw. die Alterung der Bevölke-

rung als Problem darstellt. Unter dem Motto »Meedoen, 

meer werk, minder regels« (»Mitmachen, mehr Arbeit, 

weniger Regelungen«) zielten die Reformen der letzten 

Jahre vor allem darauf, die Finanzierungsbasis des Alters-

sicherungssystems durch die Erhöhung der Arbeitspar-

tizipation älterer Menschen – der 55- bis 64-Jährigen) – 

zu steigern und steuerbegünstigte Frührentenmöglich-

keiten zu begrenzen.51

Bewertung mit Blick auf atypisch Beschäftigte

Die Altersgrundrente bietet eine armutsvermeidende 

Einkommenssicherheit im Alter auch für vormals atypisch 

Beschäftigte, was zu der starken Verbreitung von Teil-

zeitarbeitsplätzen – dem sogenannten niederländischen 

»Teilzeitwunder« – beigetragen haben dürfte.52 Auch 

der Wechsel von einer abhängigen zu einer selbstständi-

gen Beschäftigung bleibt hier ohne Auswirkung auf die 

Höhe der Alterssicherungsleistung aus dem staatlichen 

Kernsystem. Entscheidend ist lediglich die Dauer des 

Wohnsitzes in den Niederlanden. Charakteristisch für 

das niederländische System ist allerdings auch die hohe 

Bedeutung der zweiten Säule der Alterssicherung, der 

betrieblichen Altersversicherung. Rund 90 Prozent der 

Beschäftigten in den Niederlanden sind durch derartige 

Alterssicherungsverträge erfasst. Hier sind Solo-Selbst-

ständige aufgrund fehlender Betriebszugehörigkeit un-

ter Umständen benachteiligt.

Für die Solo-Selbstständigen ergibt sich eine weitere 

besondere Problematik. In der Regel umfasst das allge-

meine soziale Sicherungssystem alle Einwohner_innen, 

einschließlich der Selbstständigen, für die in einigen 

Zweigen jedoch besondere Vorschriften bestehen. In 

der Vergangenheit hatten Selbstständige ihre eige-

nen einkommensbasierten Versicherungssysteme für 

Geldleistungen bei Krankheiten, Behinderungen und 

Mutterschaft. Im Jahr 2004 wurden diese Systeme der 

sozialen Sicherung von Selbstständigen per Gesetz ab-

geschafft. Damit wurde die Absicherung dieser sozialen 

Risiken Selbstständiger aus der kollektiven Verantwor-

tung gelöst und dem Individuum übertragen bzw. dem 

privaten Versicherungsmarkt überlassen, begleitet von 

51. Vgl. Schulze Buschoff (2011).

52. Vgl. Klammer (2000), S. 317.
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einem Trend des Umbaus und der Privatisierung von 

Teilen des sozialen Sicherungssystems in den Nieder-

landen.53 

Aufgrund der Abschaffung der Versicherungssysteme 

speziell für Selbstständige ist deren Absicherungsniveau 

durch staatliche Systeme niedriger als das für abhängig 

Beschäftigte. Trotzdem besteht für sie – wie für atypisch 

Beschäftigte insgesamt – verglichen mit anderen euro-

päischen Ländern ein relativ geringes Altersarmutsrisiko. 

Wie alle Einwohner_innen haben sie Anspruch auf die 

armutsvermeidende Grundrente im Alter.

Polen: Rückabwicklung des  
kapitalmarktbasierten Rentenfonds zur  

umlagefinanzierten Rentenversicherung

In Polen gibt es keine Volks- bzw. Altersgrundrente. Das 

bestehende Altersrentensystem ist erwerbs- und bei-

tragsbezogen und bezieht auch Solo-Selbstständige au-

ßerhalb der Landwirtschaft sowie geringfügig Beschäf-

tigte ein.

Das Rentensystem in Polen wurde im Jahr 1999 grund-

legend reformiert. Die ersten Ansprüche aus dem neuen 

System konnten im Jahr 2009 geltend gemacht werden. 

Ziel der Reform war eine finanziell nachhaltige Gestal-

tung des Systems. Öffentliche Zuschüsse und der Beitrag 

der Arbeitgeber_innen wurden reduziert. Auf der einen 

Seite wurden Möglichkeiten frühzeitiger Verrentung ab-

gebaut, auf der anderen Seite wurde eine stärkere Äqui-

valenz zwischen Beiträgen und Leistungen verankert, 

um einen deutlicheren Anreiz zu setzen, in Arbeit zu 

bleiben. Für atypisch Beschäftigte mit geringen Einkom-

men liegen die Ersatzraten im neuen System niedriger. 

Als Resultat ist in der Zukunft eine erhöhte Altersarmuts-

rate zu befürchten.54 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Rentenversiche-

rung 1999 besteht das System aus einem umlagefinan-

zierten und einem kapitalgedeckten Teil. Mit dem größ-

ten Teil der Beiträge wird das (mit einigen Ausnahmen) 

für alle Beschäftigten obligatorische Umlageverfahren 

finanziert. Die Höhe der Beiträge beläuft sich auf 19,52 

Prozent des Lohnes, die zu jeweils gleichen Teilen von 

53. Vgl. Aerts (2005).

54. Vgl. Golinowska et al. (2003).

den Arbeitgeber_innen und den Arbeitnehmer_innen 

geleistet werden. 7,3 Prozent des Arbeitnehmer_innen-

beitrags fließen dabei in offene Rentenfonds, die als 

Pflichtversicherung die zweite Säule des Systems bilden. 

Sie werden von privaten Anbieter_innen verwaltet und 

finanzieren sich, neben den Beitragszahlungen, durch 

Wertpapierhandel und Zinszahlungen. Seit 2005 folgen 

die laufenden Rentenzahlungen zudem dem Prinzip der 

Preisindexierung und sind damit von der Entwicklung 

der Verbraucherpreise abhängig.55 

Die neue staatliche Rentenversicherung basiert auf ei-

nem Notional-Accounts-System (System fiktiver Konten). 

Personen, die bei der Einführung der Reform im Jahr 

1999 jünger als 30 Jahre waren (also 1969 oder später 

geboren sind), müssen auch Pflichtbeiträge zur kapital-

gedeckten Säule leisten; Personen im Alter zwischen 30 

und 50 Jahren (die zwischen 1946 und 1968 geboren 

sind) konnten sich auf freiwilliger Basis für die Zugehö-

rigkeit zur zweiten Säule entscheiden.56 

Die grundlegende Reform von 1999 – Umleitung von 

Pflichtbeiträgen aus dem öffentlichen System hin zu 

privaten Rentenfonds – wurde vor dem Hintergrund des 

Finanzmarkteinbruchs 2008/2009 und der damit zer-

schlagenen Hoffnung auf lohnende Renditen revidiert. 

Die Privatisierung wurde zurückgefahren, indem der 

Anteil der umgeleiteten Beiträge seit 2010 sukzessive 

reduziert wurde. Die obligatorische Teilnahme an den 

Rentenfonds wurde gestrichen, sodass 85 Prozent der 

15 Millionen Betroffenen sich für den Rücktransfer ihrer 

Anwartschaften in das öffentliche System entschieden. 

Die Anwartschaften der in den Fonds Verbliebenen wer-

den in den letzten zehn Jahren vor Erreichung des Ren-

teneintrittsalters schrittweise in das öffentliche System 

übertragen. Dadurch erfolgen die Auszahlungen der 

Altersrenten zukünftig ausschließlich über das öffentli-

che System. Insgesamt wurde damit der weit reichende 

Plan zum Aufbau kapitalgedeckter privater Altersvorsor-

gesysteme drastisch zurückgefahren und quasi re-refor-

mierend wieder verstärkt auf öffentliche umlagefinan-

zierte Alterssicherung gesetzt.57

Zudem wird den demografischen Herausforderungen in 

Polen – wie in vielen anderen EU-Ländern – mit einer 

55. Vgl. Schultewolter (2010).

56. Vgl. OECD (2014), S. 322.

57. Vgl. Streissler-Führer (2013); Wöss (2015), S. 31.
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Anhebung der Regelaltersgrenzen begegnet. Das Ren-

teneintrittsalter von 60 Jahren (Frauen) bzw. 65 Jahren 

(Männer) wird von 2013 bis 2020 allmählich auf 67 Jahre 

angehoben.58

Bewertung mit Blick auf atypisch Beschäftigte

Während in den meisten EU-Ländern Geringverdienen-

de vor Altersarmut geschützt werden, indem ihnen hö-

here Ersatzquoten gewährt werden als Durchschnitts-

verdienenden, ist in Polen die Bruttoersatzquote für 

Durchschnittsverdienende und Personen, die nur die 

Hälfte des Durchschnittsverdienstes beziehen, mit 48,8 

Prozent bzw. 49,3 Prozent nahezu identisch. Im Zuge 

der Re-Reform des Rentensystems ist die Ersatzquote 

für Geringverdienende weiter gesunken. Die wenig um-

verteilende Wirkung des polnischen Rentensystems lässt 

in den kommenden Jahren eine deutliche Zunahme der 

Altersarmut befürchten.59 

Im neuen Altersrentensystem wird eine aus dem Staats-

haushalt finanzierte Mindestrente garantiert, die ins-

besondere den nach dem 1. Januar 1949 geborenen 

Personen zugute kommt, da diese – im Gegensatz zu 

den früher geborenen – keinen Anspruch mehr auf 

eine Mindestrente haben. Die Mindestrente liegt bei 

etwa 25 Prozent des Durchschnittsverdienstes und 

wird gewährt, wenn die Gesamtleistungen aus der ob-

ligatorischen umlagebasierten Rentenversicherung da-

runter liegen. Ab dem 1. März 2013 beläuft sich die 

Mindestrente auf 831 Złoty, umgerechnet etwa 200 

Euro.60 Dies reicht allerdings auch in Polen kaum zum 

Überleben.

Vereinigtes Königreich: sehr niedrige  
Leistungen und Aufhebung des  

verbindlichen Renteneintrittsalters

Im Vereinigten Königreich basiert das System der sozia-

len Sicherung auf den Grundprinzipien des Beveridge-

Plans von 1942. Der Beveridge-Plan sieht vor, dass eine 

obligatorische beitragsbezogene Sozialversicherung 

eine Absicherung für den Einkommensausfall bei Ein-

58. Vgl. OECD (2014), S. 38.

59. Vgl. Streissler-Führer (2013), S. 61.

60. Vgl. OECD (2014), S. 323.

tritt der Risiken Alter, Krankheit, Mutterschaft, Arbeits-

losigkeit und Verwitwung bieten sollte. Charakteris-

tisch für den Beveridge-Plan ist die Orientierung an der 

Erwerbsarbeit, verbunden mit sehr niedrigen Beiträgen 

und einer minimalen Grundsicherung für die gesam-

te Bevölkerung. Beveridge bezog die Selbstständigen 

in seinen Bericht bewusst mit ein und trug damit der 

Erkenntnis Rechnung, dass die Selbstständigen keines-

wegs eine homogene und wohlhabende Gruppe dar-

stellen.

Diejenigen, die Beiträge zum nationalen Versicherungs-

system (National Insurance Contributions, NICS) zahlen, 

erwerben Ansprüche auf die staatliche Grundrente. Die 

Grundrente ist ein einkommensunabhängiger, einheit-

lich hoher Betrag, der jedes Jahr neu festgelegt wird. 

Die Leistungen des Grundrentensystems werden nur 

ausgezahlt, wenn die Beiträge eine Mindestanzahl von 

Jahren gezahlt worden sind. Der volle Betrag, der kei-

nesfalls armutsvermeidend ist, wird nur bei einer sehr 

langen Beitragszeit ausgezahlt, wobei allerdings Kin-

derbetreuung, Pflege und Arbeitslosigkeit angerechnet 

werden.61 Seit ihrer Einführung 1946 lag die Grundrente 

fast durchgehend auf einem Niveau unterhalb des Exis-

tenzminimums.

1977 wurde ein staatliches Rentenzusatzsystem ein-

geführt (State Hearings Related Pensions Schemes, 

SERPS; seit April 2002: State Second Pension), das zu-

sätzlich zur einheitlichen Grundrente einkommensbe-

zogene Zusatzrenten bereitstellen sollte.62 Von diesem 

staatlichen Zusatzrentensystem sind die Selbstständi-

gen jedoch ausgenommen. Für sie besteht auch keine 

Möglichkeit der freiwilligen Versicherung in diesem 

System. Befristet Beschäftigten und Teilzeitbeschäftig-

ten können zudem Nachteile entstehen, weil die Leis-

tung des Zusatzrentensystems deutlich von der Höhe 

des Einkommens und der Dauer der Beschäftigung ab-

hängen.

Die staatliche Zusatzrente SERPS stellt ein Pflichtsystem 

für die abhängig Beschäftigten dar. Von der Versiche-

rungspflicht befreit sind diejenigen, die eine Teilnahme 

an einem entsprechenden privaten Vorsorgesystem 

nachweisen können (contracted-out). Das Niveau der 

SERPS-Renten hängt zwar vom konkreten Einkommen 

61. Vgl. Leschke (2009).

62. Vgl. Hill (2003), S. 104.
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ab, die höchstmögliche Leistung beträgt jedoch nur 20 

Prozent des durchschnittlichen Arbeitseinkommens.63

Dieses bescheidene Niveau der staatlichen Zusatzren-

ten, die steuerlichen Anreize zum contracting-out sowie 

das extrem niedrige Niveau der Grundrenten führen 

dazu, dass Betriebsrenten zur Aufrechterhaltung des 

bisherigen Lebensstandards eine immer wichtigere Rolle 

spielen.

Im Januar 2013 veröffentlichte das Ministerium für Ar-

beit und Altersversorgung einen Gesetzentwurf, mit 

dem eine pauschale vereinheitlichte staatliche Rente 

eingeführt werden soll. Danach soll das derzeitige mehr-

stufige System, das sich aus der Grundrente und der 

einkommensbezogenen Zusatzrente zusammensetzt, 

durch ein einheitliches System (single-tier-pension) er-

setzt werden. Die einheitliche staatliche Rente soll ab 

April 2016 umgesetzt werden und zu einer erheblichen 

Vereinfachung des staatlichen Systems führen. Das con-

tracting out und abgeleitete Ansprüche (von Angehöri-

gen) werden mit dem neuen System abgeschafft.

Die Vereinfachung soll zu mehr Transparenz bezüglich 

der zu erwartenden Rentenhöhe beitragen und ins-

besondere denjenigen zugute kommen, die aufgrund 

ihrer Erwerbsbiografie eine niedrige Zusatzrente zu 

erwarten hatten. Dies betrifft vor allem Personen, die 

wegen Kindererziehungszeiten oder selbstständiger Tä-

tigkeit längere Zeit nicht abhängig beschäftigt waren.64 

Auf längere Sicht bedeutet die Reform für die meisten 

Brit_innen jedoch, dass sich die Bezüge aus der staatli-

chen Rentenversicherung reduzieren werden. Dadurch 

wird die Notwendigkeit steigen, privat für das Alter vor-

zusorgen.65 

Eine einschneidende Reform hat es auch im Bereich der 

privaten Altersvorsorge gegeben: Während zuvor ge-

setzlich vorgeschrieben war, dass betriebliche Renten 

und private Vorsorge bei Renteneintritt in Form von 

lebenslang bezogenen Jahresrenten ausgezahlt wer-

den, können sich die Brit_innen seit April 2015 ihre 

Ersparnisse vorzeitig ausbezahlen lassen, sobald sie 55 

Jahre alt sind. Mit der Reform soll die private Alters-

vorsorge attraktiver gemacht werden (Government UK 

63. Vgl. Devetzi (2003), 412.

64. Vgl. Crawford et al. (2013); OECD (2014), S. 42.

65. Vgl. Crawford et al. (2013).

Announcements 2015). Gleichzeitig wird der Herausfor-

derung durch die demografische Entwicklung mit einer 

Anhebung des Rentenalters begegnet. Bis 2026 soll das 

Renteneintrittsalter von derzeit 65 Jahren auf 67 Jahre 

angehoben werden. Um den Arbeitskräften bessere 

Möglichkeiten zu verschaffen, nach Erreichen dieses 

Alters erwerbstätig zu bleiben, ist das Renteneintritts - 

alter nicht mehr verpflichtend. Seit Oktober 2011 kön-

nen Arbeitgeber_innen ihre Arbeitnehmer_innen nicht 

mehr zwingen, aufgrund des Erreichens des Regelren-

teneintrittsalters in Rente zu gehen.66

Bewertung mit Blick auf atypisch Beschäftigte

Selbstständige sind seit Bestehen des nationalen Versi-

cherungssystems NICS in dieses einbezogen. Sie zahlen 

einen vergleichsweise niedrigen Beitragssatz, haben 

dafür – im Gegensatz zu den abhängig Beschäftigten – 

aber auch keinen Anspruch auf Leistungen bei Arbeits-

losigkeit und Arbeitsunfällen. Für geringfügig Beschäf-

tigte besteht keine Versicherungspflicht in diesem Sys-

tem; sie können sich jedoch durch freiwillige Zahlungen 

weiterversichern.

Selbstständige haben nur eingeschränkten Zugang zu 

betrieblichen Altersvorsorgesystemen. Da sie gleichzei-

tig vom staatlichen Zusatzrentensystem und damit auch 

von der Möglichkeit des contracting-out ausgeschlossen 

sind, bleiben sie stärker als abhängig Beschäftigte auf 

die private Vorsorge zur Sicherung des Lebensstandards 

im Alter bzw. zur Vermeidung von Armut im Alter an-

gewiesen. Aufgrund häufig niedriger Einkommen fehlen 

den Solo-Selbstständigen und weiteren atypisch Be-

schäftigten jedoch oft die finanziellen Ressourcen, um 

privat vorzusorgen.67 

Ob die geschilderten Reformen geeignet sind, Altersar-

mut zu verhindern, bleibt fraglich. Derzeit liegt das Ver-

einigte Königreich in Bezug auf die Bruttoersatzquote 

der Altersrentenbezüge im OECD-Vergleich am unters-

ten Ende des Spektrums. Ein Durchschnittsverdienender 

kann bei Renteneintritt nur weniger als ein Drittel seines 

Bruttoarbeitsentgeltes vor dem Renteneintritt als Brutto-

rentenanspruch erwarten.68 

66. Vgl. OECD (2014), S. 42.

67. Vgl. AgeUK (2015).

68. Vgl. OECD (2014), S. 146.
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4. Gewerkschaftliche Interessenvertretung 
und atypische Beschäftigung69 

Europaweit wächst der Anteil atypischer Beschäftigung 

vor allem in den arbeitsintensiven Branchen, z. B. in der 

Bauwirtschaft oder in der Gebäudereinigung. Vor dem 

Hintergrund eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks 

steigt für die Unternehmen der Anreiz von atypischer 

Beschäftigung als einer in der Regel kostengünstigeren 

Option. Die Verbreitung der verschiedenen atypischen 

Beschäftigungsformen und der Prekaritätsrisiken ge-

staltet sich länderübergreifend in bestimmten Branchen 

entsprechend ähnlich.70 So besteht in vielen EU-Län-

dern, etwa im Bereich der Bauwirtschaft, das Problem 

von Scheinselbstständigkeit und vielen auf Werkver-

tragsbasis entsendeten Arbeitnehmer_innen.71 Trotz 

branchenspezifisch ähnlicher Problemlagen zeigen sich 

in den einzelnen Ländern entsprechend der unterschied-

lich gewachsenen Strukturen industrieller Beziehungen 

verschiedene Wesensmerkmale hinsichtlich der gewerk-

schaftlichen Strategien.

Das folgende Kapitel widmet sich der Frage nach der 

gewerkschaftlichen Interessenvertretung vor dem Hin-

tergrund der Bedeutungszunahme atypischer Beschäfti-

gung. Entwickeln Gewerkschaften in den verschiedenen 

Ländern bestimmte Strategien im Umgang mit atypi-

scher Beschäftigung? Und welche Strategien erscheinen 

besonders erfolgversprechend?

Dänemark: tarifvertragliche Verbesserung  
der Situation von Leiharbeiter_innen

Der größte dänische Gewerkschaftsbund LO und seine 

Mitgliedsorganisationen haben in den letzten Jahrzehn-

ten keine klare Gesamtstrategie im Umgang mit atypi-

scher Beschäftigung verfolgt. Erst in den letzten Jahren, 

als auch in Dänemark atypische Beschäftigung auf dem 

Vormarsch war, haben Gewerkschaften neue Strategien 

69. Ein großer Teil der Ergebnisse dieses Kapitels basiert auf Veröffent-
lichungen zweier von der Europäischen Kommission finanzierten Ver-
bundprojekte: »Bargaining for Social Rights« (BARSORI), Agreement 
Ref. VS/2010/0811, und »Bargaining for Social Rights at Sector Level« 
(BARSORIS), Agreement Ref. VS/2013/0403. Vgl. Keune (2011); Keune /
Ramos (2015); Boonstra et al. (2011); Simms (2011); Burroni / Car rieri 
(2011); Mailand / Larsen (2011); Bispinck / Schulten (2011); Schulten /
Schulze Buschoff (2015).

70. Vgl. Eichhorst / Marx (2015).

71. Vgl. Keune / Ramos Martin (2015).

und Aktivitäten entwickelt.72 Vor allem für die Verbes-

serung der Arbeitsbedingungen von Leiharbeiter_innen 

bzw. für die tarifliche Deckung dieser Beschäftigungs-

form sind die dänischen Gewerkschaften aktiv gewor-

den. Wenig Aktivität haben sie dagegen hinsichtlich der 

Vertretung von Freiberufler_innen oder Selbstständigen 

entwickelt; das Interesse, diese Gruppen zu organisieren 

und zu repräsentieren, scheint gering. Dass bevorzug-

te Instrument der dänischen Gewerkschaften im Kampf 

gegen atypische und häufig prekäre Beschäftigung sind 

Tarifverhandlungen. Vor dem Hintergrund eines hohen 

Organisationsgrades und einer starken Verhandlungs-

position sind Tarifverhandlungen für sie die wichtigste 

Form der Arbeitsmarktregulierung. In Verbindung mit 

Tarifverhandlungen werden auch öffentliche Kampag-

nen zum Einsatz gebracht.

Polen: Vertretungsrechte für atypisch  
Beschäftigte und Mindestlohn

In Polen existieren bei einem insgesamt niedrigen Orga-

nisationsgrad drei verschiedene Gewerkschaftsverbände 

und eine Vielzahl von kleinen Betriebsgewerkschaften, die 

oft nur wenige Mitglieder besitzen. Seit einigen Jahren be-

zieht die polnische Regierung bei arbeitsmarkt- und sozi-

alpolitischen Reformen die Gewerkschaftsverbände nicht 

mehr in Abstimmungsprozesse ein. Infolgedessen kam es 

in der Bevölkerung zu massiven Protesten und polnische 

Gewerkschaften haben begonnen, sich deutlicher als 

konfliktbereite Interessenvertretung der Beschäftigten zu 

positionieren. Der Zuspruch, den die Gewerkschaften auf-

grund ihrer organisierten Proteste erfahren, ist Umfragen 

zufolge gestiegen.73 Derzeit fordern die Gewerkschaften 

insbesondere die Rücknahme des erhöhten Rentenein-

trittsalters von 67 Jahren, die Erhöhung des Mindestlohns 

sowie die Novellierung des Gewerkschaftsgesetzes.

Eine weitere Forderung betrifft Werkverträge bzw. Auf-

tragsverträge, die in der polnischen Diskussion häufig 

»zivilrechtliche Beschäftigungsverhältnisse« genannt wer-

den. Diese Beschäftigungsverhältnisse unterliegen nicht 

dem Arbeitsrecht; Gewerkschaften haben bisher keinen 

Einfluss auf ihre Ausgestaltung. Zugleich ist die Zahl die-

ser Art von Verträgen sprunghaft gestiegen.74 

72. Vgl. Mailand / Larsen (2011), S. 3.

73. Vgl. Trappmann (2012), S. 1.

74. Vgl. »Länderbesonderheit Polen« in dieser Studie, Seite 10.
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Die großen Gewerkschaftsverbände fordern, die Ver-

breitung der Werkverträge einzudämmen sowie die 

Organisierbarkeit der Solo-Selbstständigen zu ermögli-

chen – vor allem durch ihre Redefinition als arbeitneh-

merähnliche Personen. Dies würde einer Änderung des 

Gewerkschaftsrechts gleichkommen, da bislang nur in 

einem Betrieb abhängig Beschäftigte mit bestehendem 

Arbeitsvertrag Mitglied einer Gewerkschaft werden 

dürfen.

Die Gewerkschaften sehen hier die ILO-Konvention über 

die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivver-

einbarungen verletzt75 und fordern, das polnische Recht 

anzupassen, damit die Interessen dieser besonderen Be-

schäftigtengruppe vertreten werden können.76 Anfang 

Juni 2015 urteilte der Verfassungsgerichtshof in War-

schau, dass das strenge Gewerkschaftsgesetz gegen die 

Verfassung verstoße. Künftig sollen auch Leiharbeitneh-

mer_innen, Beschäftigte auf Basis eines Werkvertrages 

bzw. Auftragsvertragsnehmer_innen sowie Solo-Selbst-

ständige einer Gewerkschaft beitreten können.77

Ein weiteres wichtiges Ziel für die Gewerkschaften ist 

die Begrenzung der Zahl befristeter Beschäftigungsver-

hältnisse. Polen hat im europäischen Vergleich einen der 

höchsten Anteile an Befristungen. Die Gewerkschaften 

fordern die Rücknahme der im Rahmen eines »Antikri-

senpakets« vereinbarten Sonderregelung, die endlose 

Ketten von Befristungen ermöglicht, sowie die Wieder-

aufnahme der vor der Krise geltenden Regelung. Diese 

sah vor, dass die dritte Befristung infolge in einen festen 

Vertrag münden muss.78

Deutschland: Gesetzlicher Mindestlohn,  
Einbezug von Leiharbeit, »Gute Arbeit«  

und Anwerbung »atypischer« Mitglieder

Atypische bzw. prekäre Beschäftigung ist aufgrund der 

deutlichen Zunahme häufig niedrig entlohnter atypischer 

Arbeitsverhältnisse in Deutschland zu einem Kernthema 

der deutschen Arbeitsbeziehungen geworden. In den 

letzten Jahren haben die Gewerkschaften – teils mit Un-

terstützung, teils gegen den Widerstand der Arbeitge-

75. Vgl. ILO-Übereinkommen 87 und 98.

76. Vgl. Trappmann (2012), S. 12.

77. Vgl. IG Metall (2015), S. 20.

78. Vgl. Trappmann (2012), S. 12.

ber_innen – verschiedene Initiativen entwickelt, um die 

Bedingungen der atypischen Beschäftigung zu verbes-

sern bzw. ihre weitere Verbreitung zu begrenzen.79

Genutzt wurde zu diesem Zweck zunächst das traditio-

nelle Instrument der Tarifverhandlungen zur Verbesse-

rung der Arbeits- und Einkommensbedingungen. Aller-

dings ist der Deckungsgrad von Tarifverträgen rückläufig 

und häufig fallen gerade die atypisch Beschäftigten 

nicht unter den Schutz der Kollektivverträge. Eine wei-

tere gewerkschaftliche Strategie im Umgang mit atypi-

scher Beschäftigung sind Forderungen nach Reformen 

des Arbeits-, Sozial- und Tarifrechts. Gefordert werden 

unter anderem die Einbeziehung der Solo-Selbstständi-

gen in die staatliche Alterssicherung sowie die bessere 

sozialrechtliche Absicherung der geringfügigen Beschäf-

tigung.

Erfolgreich waren die Gewerkschaften mit ihrer umfas-

senden Kampagne für den gesetzlichen Mindestlohn. 

Ein Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde gilt, 

mit wenigen Ausnahmen, für alle Beschäftigten seit 

dem 1. Januar 2015. Eine weitere Strategie besteht in 

der Organisierung von atypisch Beschäftigten. Insbe-

sondere die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die 

Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

sowie die unter anderem für die Bauwirtschaft zustän-

dige Industriegewerkschaft BAU bieten die Möglichkeit 

der Mitgliedschaft für Solo-Selbstständige an. Da sich 

traditionelle Wege der Rekrutierung von neuen Mit-

gliedern im Bereich atypischer Beschäftigung insgesamt 

als wenig erfolgreich erwiesen haben, wurden spezielle 

Organisierungskampagnen für bestimmte Gruppen von 

Beschäftigten entwickelt, um ihnen praktische Hilfe und 

Unterstützung auf individueller Basis zu bieten. Schließ-

lich wurde das gewerkschaftliche Leitbild »Gute Arbeit« 

als Gegenstück zu prekärer Beschäftigung öffentlich-

keitswirksam gefördert.80

Niederlande: »Menschenwürdige Arbeit«  
und Angebote für Solo-Selbstständige

Vor dem Hintergrund eines steigenden Anteils an be-

fristeten Arbeitsverträgen, Teilzeitarbeit, Leiharbeit und 

niedrigen Löhnen hatten die Gewerkschaften in den 

79. Vgl. Bispinck / Schulten (2011); Schulten / Schulze Buschoff (2015).

80. Vgl. Bispinck / Schulten (2011).
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1990er-Jahren begonnen, sich aktiv mit dem Thema pre-

käre Beschäftigung auseinanderzusetzen. Zuvor waren 

flexible Beschäftigungsformen als inakzeptabel abge-

lehnt worden. Infolge der Arbeitsmarktentwicklungen 

verfolgten die Gewerkschaften eine Strategie zur Einbe-

ziehung der atypisch Beschäftigten, um deren Arbeitsbe-

dingungen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen 

zu verbessern und möglichst an die der Standard-Be-

schäftigten anzugleichen.81 

In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre schlossen die 

Gewerkschaften mit den Arbeitgeber_innen eine Ver-

einbarung über die Implementierung des »Flexicurity«-

Modells, das eine erhöhte Flexibilität des Arbeitsmarktes 

vorsah, im Gegenzug jedoch mit einer Verbesserung der 

Arbeitsrechte und der sozialen Sicherheit der atypisch Be-

schäftigten verbunden werden sollte. Nach etwas mehr 

als zehn Jahren begannen die Gewerkschaften zu reali-

sieren, dass die mit dieser Vereinbarung verbundenen Er-

wartungen in großen Teilen nicht erfüllt worden sind. In-

zwischen existieren Sektoren und Beschäftigtengruppen, 

für die Flexibilität die Regel und nicht die Ausnahme ist. 

Scheinselbstständigkeit und geringfügige Beschäftigung 

sind weit verbreitet. Und obwohl der Deckungsgrad der 

Tarifverträge mit rund 85 Prozent weiterhin relativ hoch 

ist, wird es zunehmend schwierig, tarifliche Vereinbarun-

gen zur Verringerung der Flexibilität oder zur Erhöhung 

der sozialen Rechte der atypisch Beschäftigten zu treffen.

Im Ergebnis haben sich die niederländischen Gewerk-

schaften hinsichtlich der prekären Beschäftigung neu 

positioniert und sich der Kampagne für »menschen-

würdige Arbeit« der Internationalen Arbeitsorganisati-

on (ILO) angeschlossen, die unter dem Motto »Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit« das Ziel verfolgt, prekäre Be-

schäftigung einzudämmen. Zudem wird versucht, mit 

Medienkampagnen die Öffentlichkeit über die Auswir-

kungen prekärer Beschäftigung zu informieren sowie in 

Gerichtsverfahren ein Verbot bestimmter Praktiken bei 

Gehaltszahlungen durchzusetzen. Schließlich setzen sie 

die von Arbeitgeber_innen häufig praktizierte Entlas-

sung von Beschäftigten mit unbefristeten Verträgen und 

ihre Ersetzung durch Scheinselbstständige auf die poli-

tische Agenda.82 Vergleichsweise weit vorangeschritten 

ist die gewerkschaftliche Organisierung von Solo-Selbst-

ständigen in den Niederlanden. Unter dem Dach des 

81. Vgl. Boonstra et al. (2011), S. 4.

82. Vgl. Keune (2011).

Gewerkschaftsbundes FNV sind seit den 1990er-Jahren 

eigenständige Gewerkschaften entstanden, die allein 

Selbstständige organisieren.83 

Italien: Regelungen zur Leiharbeit, Organisation 
von Solo-Selbstständigen und Leiharbeiter_innen 
sowie Einforderung eines sozialen Dialogs

Auch in Italien ist der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren 

durch einen wachsenden Anteil von atypischen, flexi-

blen und häufig prekären Arbeitsverhältnissen gekenn-

zeichnet. Diese Flexibilisierung ist jedoch nicht mit einer 

angemessenen Form der sozialen Sicherheit für die be-

treffenden Beschäftigten verbunden. Stattdessen kon-

zentrierten sich die sozialpolitischen Debatten auf natio-

naler Ebene lange Zeit auf die Reform der Altersrenten 

und blendeten andere Bereiche aus. Gleichzeitig spielten 

Sparmaßnahmen eine zunehmend wichtige Rolle in der 

Regierungspolitik.84 

Die italienischen Gewerkschaften haben drei grundle-

gende Strategien verfolgt, um prekärer Beschäftigung 

zu begegnen.85 Die erste Strategie besteht in der Betei-

ligung an nationalen und lokalen tripartistischen Ver-

handlungen, um die politische Agenda zu beeinflussen 

und direkten Einfluss auf Arbeitsmarktreformen und die 

Neuregulierung von Elementen der sozialen Sicherung 

zu gewinnen. Vor allem in den 1990er-Jahren beteilig-

ten sich die Gewerkschaften an einer Reihe von wichti-

gen nationalen und sozialen Sozialpakten. 2007 ist der 

Sozialpakt über die Regelung der Altersversorgung und 

des Arbeitsmarktes beschlossen worden, der von allen 

Gewerkschaften unterzeichnet wurde.

Zweitens wurde seit den späten 1990er-Jahren damit 

begonnen, neue Gewerkschaften zu gründen, die spezi-

ell auf die Interessen und Bedürfnisse von flexiblen und 

oft prekär Beschäftigten zugeschnitten sind. Mit dem 

Ziel, die Rechte und die Arbeitsbedingungen der prekär 

Beschäftigten zu verbessern, arbeiten die neuen Ge-

werkschaften unter dem Dach von Gewerkschaftsver-

bänden, um ihre Aktivitäten branchenspezifisch besser 

koordinieren zu können. Sie beteiligen sich an Tarifver-

handlungen auf Unternehmensebene sowie nationaler 

83. Vgl. Schulze Buschoff (2007), S. 108.

84. Vgl. Keune (2011).

85. Burroni / Carrieri (2011), S. 20.
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Ebene und bieten spezielle Dienstleistungen für atypisch 

Beschäftigte an. Diese neuen Gewerkschaften konnten 

erfolgreich neue Mitglieder werben – im Jahr 2010 hat-

ten sie rund 50.000 Mitglieder. Auch wenn diese Zahl 

im Vergleich zu den etablierten Gewerkschaften gering 

erscheint, weisen wachsende Mitgliederzahlen und zu-

nehmender Einfluss dieser Gewerkschaften dennoch auf 

ein starkes Potenzial für die Zukunft hin.

Drittens haben die Gewerkschaften in Zusammenarbeit 

mit den Arbeitgeber_innen Vereinbarungen über weit-

gehende Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen von Leiharbeitnehmer_innen getroffen. Diese 

Maßnahmen, die von Arbeitgeber_innen und Arbeit-

nehmer_innen gemeinsam finanziert werden, umfassen 

unter anderem Arbeits- und Gesundheitsschutzregelun-

gen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Einkommens-

garantien. Auf diese Weise wird der Prekarität im wach-

senden Segment der Leiharbeit entgegengewirkt.

Vereinigtes Königreich: Regelungen zu  
Leiharbeit und Werkverträgen sowie  

Werbung »atypischer« Mitglieder

Im Vereinigten Königreich haben Gewerkschaften eine 

Vielzahl von Aktivitäten in Bezug auf atypische Be-

schäftigung entwickelt. Im Jahr 2007 setzte der größte 

Gewerkschaftsbund TUC eine Kommission ein, um die 

Herausforderungen von atypischer bzw. prekärer Be-

schäftigung zu untersuchen und das Thema auf die po-

litische Agenda zu setzen.86 

Als Instrument zur Regulierung von atypischer Beschäfti-

gung ist auch für das Vereinigte Königreich zunächst die 

Tarifverhandlung zu nennen. Dabei ist folgende Beson-

derheit zu beachten: Während in beinahe allen Staaten 

der Europäischen Union Tarifverträge verbindlich sind, 

kommt ihnen in England und Irland lediglich dann Gel-

tung zu, wenn die Tarifvertragsparteien das ausdrücklich 

bestimmen. Gebunden sind die Vertragsparteien also nur, 

wenn sie die Anwendung des Tarifvertrags ausdrücklich 

vereinbaren. Rechtlich sind die Parteien somit zwar in die-

ser Entscheidung frei, faktisch wird die Anwendung des 

Tarifvertrags aber häufig von den Gewerkschaften er-

streikt, was nach englischem Recht durchaus zulässig ist.87 

86. Vgl. Simms (2011), S. 3.

87. Vgl. Maschmann (2006), S. 78.

Zudem gelten Tarifverträge nur für ca. ein Drittel aller 

Beschäftigten. In den Sektoren, in denen atypische Be-

schäftigung in den letzten Jahren stark gestiegen ist, sind 

die Beschäftigten häufig nicht gewerkschaftlich organi-

siert. Der zukünftige tarifliche Deckungsgrad hängt hier 

wesentlich von der Organisierung der Beschäftigten ab. 

Gleichzeitig existieren jedoch auch Sektoren mit einem 

hohen Anteil von atypisch bzw. prekär Beschäftigten und 

lange eta blierten Verhandlungspraktiken. Dazu gehören 

etwa der Bereich Bildende Kunst und die Pflege in Kran-

kenhäusern.

Weiterhin haben die Gewerkschaften versucht, den Gel-

tungsbereich von Tarifvereinbarungen auszudehnen, etwa 

bei der Auslagerung von Tätigkeitsbereichen aus dem öf-

fentlichen Sektor an private Anbieter_innen (contracting-

out). Dabei sind bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen. 

In einigen Bereichen war zudem der Versuch erfolgreich, 

die Tarifbindung dadurch zu erhöhen, dass neue Mitglie-

der gezielt unter Beschäftigten geworben wurden, die 

bislang nicht zur Kerngruppe der Gewerkschaften zähl-

ten, und dadurch die Tarifverhandlungen auf diese Mit-

glieder auszuweiten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Be-

reich Verkehr: Die Verkehrsgewerkschaften konnten ihre 

Verhandlungen auf die neu organisierten, in der Londoner 

U-Bahn beschäftigten Reinigungskräfte ausweiten.88 

Darüber hinaus gab es zahlreiche Kampagnen zur Or-

ganisierung von prekär Beschäftigten in verschiedenen 

Bereichen, etwa von polnischen Wanderarbeiter_innen 

im Industriegebiet im Norden Englands, von befriste-

ten Hochschulmitarbeiter_innen oder von darstellenden 

Künstler_innen. Die Beispiele zeigen, dass diese Kampag-

nen erfolgreich sein können. Sie zeigen aber auch, dass 

die Organisation von prekär Beschäftigten für die Ge-

werkschaften eine schwierige Aufgabe darstellt, die viel 

persönliches Engagement und Ressourcen in Form von 

Geld und Zeit erfordert.89

5. Fazit – Erwerbsverlaufsperspektiven  
für soziale Sicherung

Im Jahr 2014 waren in den 28 Ländern der EU insgesamt 

36,4 Prozent aller Erwerbstätigen im Alter zwischen 15 

und 64 Jahren atypisch beschäftigt. In 20 der 28 Län-

88. Vgl. Simms (2011), S. 4.

89. Vgl. ebd.
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der zeigt sich zudem im Zeitraum 2006 bis 2014 eine 

Zunahme der atypisch Beschäftigten. In den betrachte-

ten Ländern bilden die atypisch Beschäftigten mit einem 

Anteil von jeweils über einem Drittel (bzw. in den Nie-

derlanden sogar 62,0 Prozent) an allen Erwerbstätigen 

einen beachtlichen Teil der Gesamterwerbstätigen. Der 

Anteil einzelner Formen atypischer Beschäftigung ist in 

einigen Ländern sogar so hoch, dass es eigentlich nicht 

gerechtfertigt scheint, von atypischer Beschäftigung zu 

sprechen. So zählen die Teilzeitbeschäftigung in den 

Niederlanden, die Solo-Selbstständigkeit in Italien und 

die befristete Beschäftigung in Polen aufgrund ihrer ho-

hen Verbreitung wohl eher zu den typischen Erwerbs-

formen; zur besseren Vergleichbarkeit wird die Bezeich-

nung »atypische« Beschäftigung jedoch beibehalten.

Frauen (in Teilzeitbeschäftigung) und jüngere Personen 

unter 30 Jahren (in befristeter Beschäftigung) sind be-

sonders häufig atypisch beschäftigt. Insgesamt hat der 

Anteil atypischer Beschäftigung seit Mitte der 2000er-

Jahre zugenommen. Allerdings bestehen zwischen den 

einzelnen Ländern deutliche Unterschiede in den An-

teilen und der Entwicklung einzelner Formen der atypi-

schen Beschäftigung. Die Aussichten auf ein überdurch-

schnittliches Einkommen sind für atypisch Beschäftigte 

deutlich geringer als für Standard-Beschäftigte: EU-weit 

erzielten 2014 nur ein Fünftel (22,2 Prozent) der aty-

pisch Vollzeitbeschäftigten ein monatliches Nettoein-

kommen oberhalb des Nettomedianeinkommens aller 

abhängig Beschäftigten im jeweiligen Land, jedoch 

knapp zwei Drittel (63,6 Prozent) der nicht atypisch 

Vollzeitbeschäftigten.

Um die zunehmend flexiblen Beschäftigungsverläufe in 

die staatliche Alterssicherung und die weiteren sozia-

len Sicherungssysteme adäquat einzubeziehen, ist eine 

Erwerbsverlaufsperspektive nötig, die Zeiten un¬steter 

Einkommen und Brüche berücksichtigt. Die Absicherung 

vor diesen Risiken ist in vielen europäischen Ländern 

unzulänglich. Was kann getan werden, wenn Alterssi-

cherungssysteme dem Wandel der Erwerbsarbeit nicht 

mehr gerecht werden? Denkbar sind erstens Handlungs-

optionen, welche die Erwerbsarbeit betreffen, etwa 

durch die Regulierung von Arbeits- und Einkommens-

bedingungen. Konkret zu nennen wären zum Beispiel 

die Stärkung der Tarifbindung und angemessene Löhne, 

die Eindämmung von prekären Beschäftigungsverhält-

nissen sowie die Verhinderung von Scheinselbstständig-

keit und des Missbrauchs von Werkverträgen.

Denkbar sind zweitens Handlungsoptionen, die Refor-

men der Rentenversicherungssysteme vorsehen. Insbe-

sondere in den versicherungsbasierten und stark am 

Äquivalenzprinzip orientierten Systemen müsste zur 

besseren Berücksichtigung flexibler Erwerbsverläufe 

explizit vom bisherigen Leistungsprinzip abgewichen 

werden und eine stärkere Umverteilung stattfinden. Da-

mit würden allerdings auch andere Gerechtigkeitsvor-

stellungen realisiert und Ziele neu austariert werden.90 

Grundrentensysteme, wie sie etwa in den Niederlanden 

und in Dänemark etabliert sind, basieren statt auf der 

Leistungsgerechtigkeit auf der Idee der Bedarfsgerech-

tigkeit. Indem allen Einwohner_innen eine armutsver-

meidende einheitliche Grundrente unabhängig von den 

Vorleistungen gewährt wird, erweisen sich diese Syste-

me hinsichtlich der Bewältigung der Risiken durch zu-

nehmend flexible Arbeitsmärkte als überzeugender als 

deutlich leistungsorientierte Systeme.

Besondere Problemfälle: geringfügig  
Beschäftigte und Solo-Selbstständige

In Bezug auf die soziale Sicherung von atypisch Beschäf-

tigten besteht auf nationaler Ebene je nach Ausgestal-

tung der sozialen Sicherungssysteme unterschiedlicher 

Handlungsbedarf, inbesondere hinsichtlich der Absiche-

rung geringfügig Beschäftigter und Solo-Selbstständi-

ger. Diese Beschäftigten werden von den staatlichen 

Versicherungssystemen teilweise gar nicht erfasst oder 

deutlich schlechter behandelt als Beschäftigte in Norma-

larbeitsverhältnissen.

In Bezug auf die Altersvorsorge dominiert auf EU-Ebene 

die Zielvorstellung, die Finanzhaushalte mittels niedriger 

Leistungsniveaus der staatlichen Altersvorsorgesysteme 

zu stärken. Die EU-Kommission empfiehlt vor dem Hin-

tergrund der demografischen Veränderungen weiterhin 

die Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsal-

ters und den Ausbau privater und betrieblicher Vorsor-

ge – und dies trotz Finanzkrise in kapitalmarktabhängi-

gen Formen.91 Der Empfehlung, das Renteneintrittsalter 

heraufzusetzen, sind alle von uns betrachteten Länder 

gefolgt. Übereinstimmend gilt für Deutschland, Däne-

mark, Italien, die Niederlande, das Vereinigte Königreich 

und Polen, dass Beschäftigte zukünftig länger arbeiten 

90. Vgl. Blank / Schulze Buschoff (2013).

91. Vgl. Schmähl (2012); Hacker (2013).
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müssen, bis sie regulär Altersrenten aus dem staatlichen 

System beziehen können. Schrittweise wird in allen 

sechs Ländern mit unterschiedlichen Fristen das Renten-

eintrittsalter auf 67 Jahre heraufgesetzt.

Altersarmut atypisch Beschäftigter

Zwecks Haushaltskonsolidierung entsprechen weiterhin 

niedrige Leistungsniveaus in den staatlichen Altersren-

tensystemen bzw. der ersten Säule, verknüpft mit Min-

destsicherungselementen und einem Ausbau der zweiten 

und dritten Säule den dominierenden Zielvorstellungen 

auf der EU-Ebene. Das heißt, dass Menschen nicht nur 

länger arbeiten, sondern auch mehr privat oder auf be-

trieblicher Ebene für ihr Alter vorsorgen sollen. Diese 

Zielvorstellungen gehen zulasten der atypisch Beschäf-

tigten, da ihre häufig niedrigen Einkommen und die ent-

sprechend niedrige Sparfähigkeit enge Grenzen setzen. 

Solo-Selbstständige und weitere atypisch Beschäftigte 

sind mangels (dauerhafter) Betriebszugehörigkeit vom 

Zugang zu Betriebsrenten ausgeschlossen. Zudem findet 

ein sozialer Ausgleich primär im öffentlichen System statt 

und ist in der zumeist marktabhängigen betrieblichen 

und privaten Altersvorsorge schwerer zu realisieren.

Die aktuellen Entwicklungen  
in den einzelnen Ländern

Das Vereinigte Königreich kommt den Vorstellungen der 

EU-Kommission insbesondere mit der geplanten Reform 

zur Vereinheitlichung der Grundsicherung und des ein-

kommensabhängigen Systems einer »single tier pension« 

nahe. Geschaffen wird damit ein staatliches Grundsiche-

rungssystem, in dem zwar alle Erwerbstätigen versichert 

sind (einschließlich der Solo-Selbstständigen), das aber 

relativ niedrige Leistungen bzw. eine Mindestsicherung 

vorsieht. Dies bedeutet, dass in zunehmendem Maße 

private Vorsorge erwartet wird. Dieses System bietet 

atypisch Beschäftigten keinen ausreichenden Schutz ge-

gen Altersarmut.

In Polen, Italien und Deutschland sind die staatlichen 

Altersrentensysteme deutlich versicherungsbasiert und 

stark am Äquivalenzprinzip orientiert. Lücken in der Er-

werbsbiografie und niedrige Einkommen spiegeln sich in 

den Rentenbezügen wider. Die geringe umverteilende 

Wirkung dieser erwerbszentrierten Rentensysteme las-

sen in den kommenden Jahren eine deutliche Zunahme 

der Altersarmut von atypisch Beschäftigten befürchten.

In Dänemark und den Niederlanden sind alle Einwoh-

ner_innen unabhängig von der Erwerbsbeteiligung im 

staatlichen Grundsicherungssystem versichert. Die Höhe 

der Leistungen aus dem Grundrentensystem ist in bei-

den Ländern armutsvermeidend. Der Schutz atypisch 

Beschäftigter vor Altersarmut ist vor dem Hintergrund 

des universellen Zugangs und hoher Ersatzquoten ins-

besondere für Geringverdienende relativ umfassend ge-

währleistet.

Gewerkschaftliche Optionen

Nicht nur mit Blick auf die Altersvorsorge und das Einkom-

men, sondern auch hinsichtlich weiterer Sozialversiche-

rungssysteme, arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen 

und Mitbestimmungsrechte sind atypisch Beschäftigte 

im Nachteil – wenn auch von Land zu Land unterschied-

lich deutlich.92 Insgesamt lässt sich festhalten, dass in 

den betrachteten Ländern vielfältige gewerkschaftliche 

Aktivitäten und Kampagnen dazu beigetragen haben, 

das Bewusstsein für die Benachteiligungen und die Fol-

gen atypischer Beschäftigung zu schärfen.

Die strategischen Ansätze der Gewerkschaften in Be-

zug auf atypische und insbesondere prekäre Beschäfti-

gung sind dabei vielfältig: Als wichtige Strategien sind 

zunächst die Einflußnahme auf Reformen der Gesetzge-

bung zur Begrenzung, Verhinderung bzw. zum Verbot 

bestimmter Formen prekärer Beschäftigung zu nennen. 

Von zentraler Bedeutung sind zudem der Abschluss von 

Tarifverträgen zur Verbesserung der Arbeits- und Ein-

kommensbedingungen bei atypischer Beschäftigung so-

wie die Kontrolle der Einhaltung und Geltendmachung 

von gesetzlichen Regulierungen und kollektiven Verein-

barungen. Auch die gewerkschaftliche Organisierung 

der atypisch Beschäftigten und ihre praktische Unter-

stützung und Beratung bilden in vielen Ländern wichti-

ge Bausteine gewerkschaftlicher Strategien. Zu nennen 

sind weiterhin von den Gewerkschaften initiierte Medi-

enkampagnen, die auf die Risiken und gesellschaftlichen 

Folgen atypischer Beschäftigung aufmerksam machen 

sollen sowie der Anstoß öffentlicher Debatten.93 

92. Vgl. Schulze Buschoff (2011); Schulze Buschoff (2015).

93. Vgl. Schulten / Schulze Buschoff (2015); Bispinck / Schulten (2013).
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In vielen Ländern setzen Gewerkschaften in Bezug auf 

atypische Beschäftigung nicht nur auf traditionell ge-

werkschaftliche Instrumente wie zum Beispiel Tarifver-

handlungen, sondern erweitern darüber hinaus ihr Re-

pertoire um Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse 

der atypisch Beschäftigten zugeschnitten sind. Seit den 

1990er-Jahren wurden in einigen Ländern (z. B. in den 

Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Italien und 

Deutschland) neue Gewerkschaften gegründet oder 

Einheiten in bestehenden Gewerkschaften eingerichtet, 

die Leiharbeitnehmer_innen oder Solo-Selbstständige 

organisieren. Die Gewerkschaften sollten darauf setzen, 

ein »Managemant der Vielfalt« weiterzuentwickeln und 

atypisch Beschäftigten berufsgruppenspezifisch diffe-

renzierte Angebote zu machen.94

Forderungen: Mindeststandards auf  
EU-Ebene und bessere Kontrolle  

bestehender Regelungen auf Länderebene

Zu den gewerkschaftlichen Strategien im Umgang mit 

atypischer Beschäftigung zählt auch die Kontrolle der 

Einhaltung und Geltendmachung von gesetzlichen Regu-

lierungen und kollektiven Vereinbarungen. Vielfach fehlt 

es an einer effizienten Implementierung von verbindli-

chen Regulierungen und Vereinbarungen, da Verfahrens-

sicherheit und Kontrollmechanismen nicht ausreichend 

sind. Dies gilt auch hinsichtlich der auf EU-Ebene rechts-

verbindlichen Richtlinien zur Teilzeitarbeit (RL1997/81/

EG), zur befristeten Arbeit (RL1999/70/EG) und zur Leih-

arbeit (RL2008/104/EG), die auf die Setzung von Min-

deststandards und die Nichtdiskriminierung atypischer 

Beschäftigtengruppen abzielen und in nationales Recht 

umgesetzt werden müssen. Indem die EU-Mitgliedstaa-

ten aufgefordert werden, Kontrollmechanismen entspre-

chend ihrer administrativen Kultur zu etablieren (zum 

Beispiel durch den Ausbau der Institution der Arbeitsins-

pektor_innen), könnte im Rahmen der »Offenen Metho-

de der Koordinierung« zu einer effizienteren Implemen-

tierung von Vereinbarungen beigetragen werden.95

94. Ein Beispiel für branchen- und berufsgruppenspezifische Angebote 
ist die Internetplattform faircrowdwork.org, welche die IG Metall kürzlich 
mit dem Ziel gegründet hat, weltweit die wichtigsten Arbeitsplattformen 
für »Clickworker« zu bewerten. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 20.7.2015. 
Ein weiteres Beispiel ist das DGB-Projekt »Faire Mobilität«, das ausländi-
schen (und häufig scheinselbstständigen) Arbeitnehmer_innen in loka-
len Beratungsstellen Unterstützung anbieten will. Vgl. Schulten / Schulze 
Buschoff (2015).

95. Vgl. Schmid (2015), S. 90.

Die Verbreitung atypischer Arbeitsformen stellt sich 

nicht nur hinsichtlich der Interessenvertretung und der 

Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme, sondern 

trotz der rechtsverbindlichen Richtlinien zu Teilzeit, Be-

fristungen und Leiharbeit auch hinsichtlich des Arbeits-

rechts als Herausforderung an die politischen Akteur_in-

nen auf nationaler und EU-Ebene. Die Ausweitung von 

Schein-Werkverträgen und abhängiger Selbstständig-

keit nimmt in vielen Ländern zu, allen voran in Polen mit 

einer drastischen Zunahme von »zivilrechtlichen Arbeits-

verträgen«.

Im Jahr 2006 hat die EU-Kommission ein Grünbuch zum 

Arbeitsrecht vorgelegt, in dem insbesondere konkrete 

Vorschläge zur arbeitsrechtlichen Absicherung von Er-

werbstätigen im Grenz- und Graubereich zwischen ab-

hängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit gemacht 

werden. Prinzipiell wurde mit dem Grünbuch der Ansatz 

favorisiert, Arbeitsrechte über den Status der Arbeitneh-

mer_innen hinaus auszudehnen und einen grundlegen-

den Schutz für alle Personen zu etablieren, die in wirt-

schaftlicher Abhängigkeit persönliche Dienstleistungen 

erbringen.96 Vor dem Hintergrund des Trends zur Polari-

sierung der Arbeitsmärkte und der Zunahme atypischer 

und häufig prekärer Erwerbsformen in den EU-Ländern 

scheint es dringend geboten, an diese Debatte wieder 

anzuknüpfen und Mindeststandards als Grundlagen für 

ein modernes Arbeitsrecht auf europäischer Ebene zu 

definieren.97

Die Definition von Mindeststandards könnte insge-

samt ein geeigneter Ansatzpunkt zur Stärkung der so-

zialen Dimension Europas sein. Mindestbedingungen 

für Sozialstaatlichkeit könnten in Form von regulativen 

»Sperrklinken« zur Verhinderung des gegenseitigen 

Unterbietungswettbewerbs die wirtschaftliche und so-

ziale Entwicklung in den Mitgliedstaaten absichern und 

fördern.98 Im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

geht es dabei nicht um die Einführung von europaweit 

einheitlichen Standards, sondern um regulative Vorga-

ben, welche die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 

der länderspezifischen Bedingungen umsetzen würden, 

beispielsweise in Bezug auf Mindestlohnersatzraten bei 

Sozialleistungen oder die Mindestsicherung.99 Auch eine 

96. Vgl. European Commission (2006), S. 12.

97. Vgl. Casale / Perulli (2014).

98. Vgl. Seikel (2015).

99. Vgl. Busch (2005); Seikel (2015).
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europweit koordinierte Mindestlohnpolitik wäre ein 

Schritt in diese Richtung. Das Mindestlohnniveau könnte 

beispielsweise auf 60 Prozent des jeweiligen Median-

lohns eines Landes festgelegt werden.100 

Die Stärkung der sozialen Dimension Europas beinhaltet 

zuvorderst das Ziel, die derzeit stagnierenden Ungleich-

heiten und Einkommensunterschiede in der EU abzubau-

en und Armut zu verhindern. Dabei ist es nicht zielfüh-

rend, weiterhin auf atypische Beschäftigungsverhältnisse 

mit niedrigen Löhnen und geringem Sozial schutz zu set-

zen.101 Eine Einkommensverbesserung für breite Bevöl-

kerungsschichten setzt Investitionen in Beschäftigungs-

verhältnisse voraus, die angemessen entlohnt und sozial 

abgesichert sind – erst recht dann, wenn es sich um aty-

pische Beschäftigungsverhältnisse handelt.

100. Vgl. Schulten (2015), S. 173.

101. Vgl. Dauderstädt / Keltek (2015).
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Tabelle 1: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen (Alter 15–64),  
in Prozent, 2006, 2010 und 2014

2006 2010 2014

AT 34.6 37.4 39.1

BE 34.5 35.7 36.5

BG 11.6 12.3 13.3

CY 26.4 27.0 34.5

CZ 21.1 23.3 24.4

DE 39.9 40.9 40.3

DK 32.1 35.4 34.3

EE 13.2 15.7 14.7

ES 44.9 39.3 41.5

EU-28 35.1 35.7 36.4

FI 32.1 30.5 31.1

FR 31.8 32.6 33.4

GR 30.8 33.1 37.9

HR 25.7 25.7 25.0

HU 15.7 19.2 19.8

IE 28.2 34.3 35.5

IT 35.4 36.3 38.8

LT 21.6 15.3 17.7

LU 25.5 25.5 28.3

LV 16.1 19.8 14.8

MT 22.8 22.7 27.0

NL 54.3 59.0 62.0

PL 40.4 39.1 39.3

PT 32.6 34.1 32.5

RO 22.4 24.2 22.6

SE 39.0 37.9 36.9

SI 26.0 28.0 28.5

SK 16.3 19.0 21.7

UK 33.7 35.0 35.6

Allen Tabellen liegt ein zusammenfassender Indikator zugrunde, der die Mehrfachzählung von Personen ausschließt, 

auf die mehrere Merkmale atypischer Beschäftigung zutreffen. Dafür werden atypisch Beschäftigte wie folgt definiert:

• Leiharbeitnehmer_innen;

• Beschäftigte mit befristeten Verträgen (ohne Leiharbeitnehmer_innen);

• in Vollzeit arbeitende Solo- Selbstständige;

• Teilzeitbeschäftigte mit Festanstellung (ohne Leiharbeitnehmer_innen) und in Teilzeit arbeitende Solo-Selbst- 

 ständige (Arbeitszeit 15 oder mehr Stunden pro Woche), die sich selbst als in Teilzeit arbeitend definieren;

• geringfügig Beschäftigte mit Festanstellung (ohne Leiharbeitnehmer_innen) oder geringfügig beschäftigte  

 Solo-Selbstständige (Arbeitszeit unter 15 Stunden pro Woche).

Anhang
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Tabelle 2: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen (Alter 15–64), 
differenziert nach einzelnen Formen, in Prozent, 2014

Leiharbei-

ter_innen

befristet  

Beschäftigte

Soloselbstständige 

(Vollzeit)

in Teilzeit Erwerbs-

tätige (≥15 h/Woche)

geringfügig Erwerbs-

tätige (<15 h/Woche)

AT 1.9 7.8 4.6 19.2 5.6

BE 1.4 5.9 8.3 19.6 1.3

BG 0.0 4.5 7.3 1.5 0.0

CY 0.0 15.8 6.9 9.7 2.1

CZ 1.4 7.0 12.6 3.0 0.4

DE 1.7 11.3 4.0 16.4 6.9

DK 1.1 7.5 3.9 13.0 8.9

EE 0.0 2.8 4.2 6.6 1.1

ES 2.3 18.9 10.4 8.1 1.8

EU-28 1.3 11.0 8.2 12.6 3.3

FI 1.0 13.0 6.4 7.7 3.0

FR 2.2 12.2 5.3 11.7 2.1

GR 0.2 7.5 22.8 6.3 1.1

HR 0.8 13.9 6.4 3.1 0.8

HU 0.8 9.3 5.0 4.3 0.3

IE 1.0 7.4 8.7 15.7 2.7

IT 0.5 9.9 13.2 12.8 2.3

LT 0.7 2.4 6.4 7.4 0.8

LU 1.1 7.2 3.8 14.8 1.4

LV 0.8 2.7 5.2 5.3 0.8

MT 0.0 6.7 7.5 10.9 1.9

NL 3.0 15.7 6.1 29.0 8.2

PL 0.6 21.8 12.6 3.7 0.6

PT 1.7 16.7 7.3 4.7 2.0

RO 0.8 0.8 12.4 8.5 0.1

SE 1.2 14.7 4.2 15.2 1.6

SI 3.9 10.2 7.8 5.2 1.4

SK 1.3 6.8 11.8 1.6 0.2

UK 0.4 4.4 8.4 17.9 4.5
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Tabelle 3: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen (Alter 15–64), ausgewählte Länder,  
differenziert nach einzelnen Formen, in Prozent, 2006, 2010 und 2014

Leiharbei-

ter_innen

befristet  

Beschäftigte

Soloselbststän-

dige (Vollzeit)

in Teilzeit 

Erwerbs tätige  

(≥15 h/Woche)

geringfügig 

Erwerbs tätige  

(<15 h/Woche)

Deutschland

2006 1.6 11.9 4.5 14.7 7.2

2010 2.0 12.5 4.4 15.3 6.8

2014 1.7 11.3 4.0 16.4 6.9

Dänemark

2006 1.3 7.7 3.4 12.7 7.1

2010 0.9 7.4 4.1 14.7 8.3

2014 1.1 7.5 3.9 13.0 8.9

Italien

2006 0.3 9.5 14.6 9.7 1.3

2010 0.5 9.2 14.1 10.8 1.7

2014 0.5 9.9 13.2 12.8 2.3

Niederlande

2006 2.9 10.7 4.5 27.0 9.2

2010 2.5 12.8 5.4 29.4 8.9

2014 3.0 15.7 6.1 29.0 8.2

Polen

2006 0.4 20.4 13.4 4.9 1.2

2010 0.5 20.7 13.0 4.1 0.9

2014 0.6 21.8 12.6 3.7 0.6

Vereinigtes

Königreich

2006 0.5 4.3 7.1 16.3 5.5

2010 0.1 4.2 8.0 17.7 5.0

2014 0.4 4.4 8.4 17.9 4.5

Tabelle 4: Anteil atypisch Beschäftiger an allen Erwerbstätigen (Alter 15–64), ausgewählte Länder,  
differenziert nach Geschlecht und einzelnen Formen, in Prozent, 2014

Leiharbei-

ter_innen

befristet  

Beschäftigte

Soloselbststän-

dige (Vollzeit)

in Teilzeit 

Erwerbs tätige  

(≥15 h/Woche)

geringfügig 

Erwerbs tätige  

(<15 h/Woche)

Deutschland
Männer 2.2 10.8 5.3 4.3 2.9

Frauen 1.2 11.8 2.4 30.2 11.5

Dänemark
Männer 1.1 6.8 5.1 6.5 6.7

Frauen 1.0 8.2 2.5 20.1 11.3

Italien
Männer 0.5 9.0 16.7 5.2 0.9

Frauen 0.5 11.2 8.5 23.3 4.1

Niederlande
Männer 3.4 14.2 9.0 12.2 4.7

Frauen 2.5 17.5 2.7 48.4 12.2

Polen
Männer 0.5 21.3 15.8 2.3 0.4

Frauen 0.7 22.5 8.6 5.5 0.9

Vereinigtes 

Königreich

Männer 0.5 3.8 12.5 7.1 2.1

Frauen 0.3 5.1 3.8 30.1 7.3
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Tabelle 5: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Erwerbstätigen, ausgewählte Länder, differenziert nach 
Altersgruppen und einzelnen Formen, in Prozent, 2014

Leiharbei-

ter_innen

befristet  

Beschäftigte

Soloselbststän-

dige (Vollzeit)

in Teilzeit 

Erwerbs tätige  

(≥15 h/Woche)

geringfügig 

Erwerbs tätige  

(<15 h/Woche)

Deutschland

15–29 2.2 35.8 1.4 7.2 8.1

30–54 1.7 5.8 4.4 18.6 5.9

55–64 1.3 2.8 5.3 19.2 8.9

Dänemark

15–29 1.6 18.2 1.1 13.6 30.4

30–54 1.0 4.4 4.6 11.7 2.0

55–64 0.7 2.9 5.2 16.6 2.6

Italien

15–29 1.4 32.1 9.2 13.3 2.8

30–54 0.4 7.6 13.6 13.4 2.1

55–64 0.1 3.8 14.5 10.1 2.5

Niederlande

15–29 5.3 39.0 2.4 16.3 15.1

30–54 2.4 8.6 7.4 32.8 4.8

55–64 1.1 4.0 7.1 36.0 9.3

Polen

15–29 1.4 45.5 6.4 3.3 0.7

30–54 0.4 16.7 13.6 3.2 0.5

55–64 0.3 12.8 16.1 6.8 1.2

Vereinigtes

Königreich

15–29 0.6 9.0 4.7 15.4 6.6

30–54 0.3 2.8 9.5 17.9 3.1

55–64 0.3 3.2 10.2 22.1 6.7
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